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Vorwort

Karl	Röckinger	 Roland	Klinger
Verbandsvorsitzender	 Verbandsdirektor

Der	Gesetzgeber	hat	die	Sicherstellung	
des	Schutzes	von	Kindern	und	Jugend-
lichen	in	Einrichtungen	der	Erziehungshilfe	
dem	überörtlichen	Jugendhilfeträger	über-
tragen.	Die	verantwortlichen	sorgeberech-
tigten	Eltern	können	diese	Aufsicht	auf-
grund	der	Komplexität	der	Einrichtungs-
strukturen	und	Einrichtungsabläufe	und	
der	räumlichen	Distanz	nur	bedingt	wahr-
nehmen	und	beim	örtlichen	Jugendhilfeträ-
ger	kann	aus	Kostengründen	eine	Interes-
senkollision	bestehen.

Die	Arbeitshilfe	beschreibt	für	die	Träger	
und	Mitarbeiter	stationärer	Einrichtungen	
die	grundsätzlichen	Verfahrensweisen	und	
Abläufe	des	Landesjugendamtes	im	Rah-
men	der	Aufsicht.	Dabei	wird	auch	auf	ei-
nige	Unsicherheiten	eingegangen,	die	in	
der	Praxis	bezüglich	der	Rechte	von	jun-
gen	Menschen	und	ihren	Eltern	teilweise	
bestehen.	

Das	Landesjugendamt	beobachtet,	dass	in	
letzter	Zeit	zunehmend	Angebote	mit	Frei-

heitsbeschränkung	–	vor	allem	in	Form	
von	Time-out-Maßnahmen	in	Krisensitu-
ationen	–	konzipiert	und	umgesetzt	wer-
den,	weil	diese	aufgrund	selbst-	und/oder	
fremdgefährdender	Verhaltensweisen	von	
jungen	Menschen	für	erforderlich	gehalten	
werden.	Die	Grenzen	zu	einem	Freiheits-
entzug	–	der	einer	richterlichen	Geneh-
migung	bedarf	–	werden	bei	diesen	Maß-
nahmen fließend. Um diese Grauzonen zu 
minimieren,	muss	stets	das	rechtmäßige	
Handeln	–	insbesondere	der	Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz	und	das	Willkürverbot	–	
als	Grundsatz	der	Arbeit	gelten.	Deshalb	
müssen	für	diese	Fälle	fachlich	eindeutige	
Verfahren	und	Abläufe	gelten,	damit	die	
Grundrechte	der	Kinder	und	Jugendlichen	
beachtet	werden	und	Eingriffe	so	selten	
und	gering	wie	möglich	praktiziert	werden.

Ziel	der	Arbeitshilfe	ist	es,	die	Grenzen	des	
vertretbaren	pädagogischen	Handelns	in	
Einrichtungen	zu	beschreiben,	um	grund-
sätzlich	zu	mehr	Handlungs-	und	Rechtssi-
cherheit	in	der	Praxis	beizutragen.
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1 Ausgangslage

Der	Gesetzgeber	hat	aufgrund	spektaku-
lärer	Fälle	von	Kindesmisshandlung	mit	
Todesfolge	den	Schutz	von	Kindern	und	
Jugendlichen	vor	Gefahren	für	ihr	Wohl	in	
der	Novellierung	des	SGB	VIII	(Kick)	vom	
01.10.�005	deutlich	in	den	Vordergrund	
der	Jugendhilfe	gerückt.	Speziell	die	Ga-
rantenstellung	der	öffentlichen	Jugendhil-
fe	und	ihrer	Partner	auf	der	freien	und	pri-
vat-gewerblichen	Seite	wird	hervorgeho-
ben.	Der	Gesetzgeber	schreibt	vor,	dass	
transparente	und	eindeutige	Verfahren	und	
Abläufe	festgelegt	und	vereinbart	werden,	
damit	die	jeweiligen	Aufgaben	und	Zustän-
digkeiten	beim	Schutz	von	Kindern	und	Ju-
gendlichen	eindeutig	sind.	Diese	Konkreti-
sierung	bezieht	sich	vor	allem	auf	Gefähr-
dungssituationen,	die	im	privaten	Bereich	
und	im	sozialen	Umfeld	entstehen,	um-
fasst	aber	auch	die	Betreuung	und	Erzie-
hung	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	Ein-
richtungen.

Gemäß	§	�7	Abs.	1	SGB	VIII	haben	Per-
sonensorgeberechtigte	bei	der	Erziehung	
eines	Kindes/Jugendlichen	Anspruch	auf	
Hilfe,	wenn	eine	dem	Wohl	des	Kindes	
entsprechende	Erziehung	nicht	gewährlei-
stet	ist.	In	der	Heimerziehung	oder	einer	
sonstigen	betreuten	Wohnform	nach	§	34	
SGB	VIII	soll	durch	eine	Verbindung	von	
Alltagserleben	mit	pädagogischen	und	the-
rapeutischen	Angeboten	die	Entwicklung	
des	Kindes/Jugendlichen	dem	Alter	ent-
sprechend	gefördert	und	durch	die	Verbes-
serung	der	Erziehungsbedingungen	in	der	
Herkunftsfamilie	eine	Rückkehr	in	die	Fa-
milie	erreicht	werden,	die	Erziehung	in	ei-
ner	anderen	Familie	vorbereitet	oder	ei-
ne	Lebensform	geboten	werden,	die	zu	
einem	selbständigen	Leben	hinführt.	Zur	
Erreichung	dieser	Ziele	hat	sich	in	der	Hei-
merziehung	ein	differenziertes	Leistung-
sangebot	–	mit	entsprechenden	pädago-
gischen	Grundprinzipien	–	entwickelt,	das	
den	individuellen	Bedarfslagen	von	Kin-
dern/Jugendlichen	und	ihren	Familien	ge-
recht	wird.	

Die	Forderung	nach	mehr	geschlossener	
Unterbringung,	die	Zunahme	besonderer	
Vorkommnisse	und	die	schwieriger	wer-
denden	Rahmenbedingungen	in	der	Hei-
merziehung	(überwiegende	Betreuung	der	
Kinder	durch	nur	eine	Fachkraft,	kurze	
Verweildauer,	hohe	Fluktuation	der	Kinder	
und	Mitarbeiter,	Kosten-	und	Wettbewerbs-
druck	...)	können	dazu	führen,	dass	päda-
gogische Grundprinzipien und spezifische 
rechtliche	Normen	aus	dem	Blickfeld	gera-
ten	und	kurzfristige	Bewältigungsstrategien	
Einfluss auf das Handeln in schwierigen 
und	krisenhaften	Situationen	gewinnen.	

2 Zuständigkeiten für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen 

2.1 Garantenstellung des überörtlichen 
Trägers der Jugendhilfe 

Die „Pflege und Erziehung der Kinder sind 
das	natürliche	Recht	der	Eltern	und	die	zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ih-
re	Betätigung	wacht	die	staatliche	Gemein-
schaft.“	(Artikel	6	Abs.	�	GG)	

Um	dem	verfassten	Elternrecht	Rech-
nung	zu	tragen,	hat	der	örtliche	Jugend-
hilfeträger	in	Wahrnehmung	seines	Wäch-
teramtes	den	Schutz	von	Kindern/Jugend-
lichen	sicherzustellen	(§	8	a	Abs.	3	Satz	3	
SGB	VIII)	und	soweit	wie	möglich	die	jun-
gen	Menschen	sowie	die	Sorgeberech-
tigten	mit	einzubeziehen.	Der	überörtliche	
Jugendhilfeträger	hat	nach	§	85	Abs.	�	
Nr.	6	SGB	VIII	die	Aufgaben	zum	Schutz	
von	Kindern	und	Jugendlichen	in	Einrich-
tungen	wahrzunehmen.		

„Dass	Kinder	und	Jugendliche,	wenn	sie	
außerhalb	des	Elternhauses	betreut	wer-
den,	eines	besonderen	(institutionalisier-
ten)	Schutzes	bedürfen,	wird	heutzuta-
ge	insbesondere	damit	begründet,	dass	
in	solchen	Situationen	die	originär	für	den	
Schutz	ihrer	Kinder	zuständigen	Eltern	
(zu)	wenig	Einblick	beziehungsweise	Ein-
wirkungsmöglichkeiten	haben,	um	diesen	
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Schutz	zu	gewährleisten.	Dazu	bedarf	es	
vielmehr	unabhängiger	öffentlicher	Stellen,	
die	mit	entsprechenden	Kontrollbefugnis-
sen	und	fachlicher	Einschätzungskompe-
tenz	ausgestattet	sind	und	zusätzliche	Auf-
sichtsfunktionen	wahrnehmen	können.	Der	
Grad der möglichen Einflussnahme durch 
die	Eltern,	beziehungsweise	Personensor-
geberechtigten	ist	deshalb	auch	der	Maß-
stab	dafür,	wann	und	in	welchem	Umfang	
Behörden	eine	solche	Aufsichtskompetenz	
übertragen	ist.“	(T.	Mörsberger,	Vor	§	43	
RN. 15, in R. Wiesner, SGB VIII, 3. Auflage 
�006,	S.	783	f.)		
	
Deshalb	unterstehen	alle	Einrichtungen	in	
denen	Minderjährige	über	einen	längeren	
Zeitraum	betreut	und	erzogen	werden	der	
Aufsicht	des	überörtlichen	Trägers	gemäß	
§	85	Abs.	�	Satz	6	SGB	VIII.

Die	Möglichkeiten	zur	Wahrnehmung	des	
Schutzauftrages	sind	in	den	§§	45	bis	48	a	
und	104	SGB	VIII	geregelt.	Im	Einzelnen	
hat	der	überörtliche	Träger	die		Erlaubnis	
für	den	Betrieb	einer	Einrichtung	zu	ertei-
len	und	die	Einhaltung	der	in	der	Betriebs-
erlaubnis	zugrunde	gelegten	Vorausset-
zungen	zu	überwachen.	Er	kann	die	Be-
triebserlaubnis versagen, mit Auflagen ver-
sehen	oder	entziehen.	Instrumente	der	
Überwachung	sind	die	örtliche	Prüfung	
(§ 46 SGB VIII), die Meldepflichten (§ 47 
SGB	VIII)	und	die	Tätigkeitsuntersagung		
(§	48	SGB	VIII).

2.2 Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Erlaubnis zum Betrieb einer Ein-
richtung (§ 45 SGB VIII)

Der	Gesetzgeber	nennt	im	Wesentlichen	
zwei	Voraussetzungen	für	die	Versagung	
der	Erteilung	einer	Betriebserlaubnis:	Zum	
einen	wenn	die	Betreuung	der	Kinder/Ju-
gendlichen	nicht	durch	geeignete	Kräfte	
gesichert	ist	(§	45	Abs.	�	Nr.	1	SGB	VIII),	
zum	zweiten	in	sonstiger	Weise	das	Wohl	
der	Kinder/Jugendlichen	in	der	Einrichtung	
nicht	gewährleistet	ist	(§	45	Abs.	�	Nr.	�	
SGB	VIII).

Wer	entgegen	§	45	Abs.	1	Satz	1	SGB	VI-
II	ohne	Erlaubnis	eine	Einrichtung	oder	
sonstige	betreute	Wohnform	betreibt	oder	
gegen die Meldepflichten gemäß § 47 
SGB	VIII	verstößt,	handelt	ordnungswid-
rig.	Diese	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	ei-
ner	Geldbuße	geahndet	werden	(§	104	
SGB	VIII).

2.2.1 Betreuung durch geeignete Kräfte

Das	Landesjugendamt	ist	für	die	Zulas-
sung	geeigneter	Kräfte	zuständig.	§	�1	des	
Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	für	Ba-
den-Württemberg (LKJHG) definiert, wer 
geeignete	Betreuungskraft	ist.	Danach	
sind	für	die	Betreuung	Minderjähriger	in	er-
laubnispflichtigen Einrichtungen pädago-
gische	und	therapeutische	Fachkräfte	ge-
eignet,	die	über	eine	einschlägige	staatlich	
anerkannte	oder	gleichwertige	Fachaus-
bildung	verfügen,	sofern	nicht	in	ihrer	Per-
son	liegende	Gründe	sie	ungeeignet	er-
scheinen	lassen.	Andere	Personen	kann	
das	Landesjugendamt	im	Einzelfall	auf	An-
trag	des	Trägers	der	Einrichtung	zulassen,	
wenn	sie	nach	Vorbildung	und	Erfahrung	
geeignet	erscheinen.	Die	Zulassung	kann	
mit Auflagen verbunden werden.

Darüber	hinaus	soll	der	Träger	der	Ein-
richtung	nach	§	7�	a	SGB	VIII	keine	Per-
sonen	beschäftigen,	die	rechtskräftig	we-
gen	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbst-
bestimmung	nach	den	§§	174	bis	174	c,	
176	bis	181	a,	18�	bis	184	e	StGB	und	we-
gen	der	Verletzung	der	Fürsorge-	und	Er-
ziehungspflicht gegenüber einer Person 
unter	16	Jahren	nach	§	171	StGB	oder	we-
gen	Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	
nach	§	��5	StGB	verurteilt	worden	sind.
	
Neben	der	fachlichen	und	persönlichen	
Eignung	des	Personals	spielt	natürlich	
auch	die	Personalmenge	bei	der	Siche-
rung	des	Kindeswohls	eine	wesentliche	
Rolle.	Die	Mindestpersonalmenge	rich-
tet	sich	zunächst	nach	der	zivilrechtlichen	
Pflicht zur Beaufsichtigung	von	Minder-
jährigen	(§	83�	Abs.	�	BGB).	Der	Schutz	
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von	Kindern/Jugendlichen	vor	Selbst-	und/
oder	Fremdgefährdung	wird	weitgehend	
durch	die	persönliche	Beaufsichtigung	ge-
währleistet.	Die	Intensität	der	individuellen	
Aufsichtspflicht richtet sich nach der alters-
gemäßen	und	tatsächlichen	Einsichtsfähig-
keit	des	Kindes	oder	Jugendlichen.	Je	grö-
ßer	die	Einsichtsfähigkeit,	desto	mehr	Ei-
genverantwortung	kann	dem	Kind/Jugend-
lichen	zugebilligt	werden.	

Für	Kinder	und	Jugendliche,	die	das	16.	
Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	ist	
in	der	Regel	eine	„rund	um	die	Uhr-Betreu-
ung“	vorzusehen.	Jugendliche,	die	das	16.	
Lebensjahr	überschritten	haben,	können	
teilweise	unbeaufsichtigt	untergebracht	
werden,	wenn	eine	entsprechende	Ein-
sichtsfähigkeit	in	das	eigene	Handeln	und	
eine	gewisse	Selbständigkeit	bei	der	Le-
bensbewältigung	erreicht	ist.	Wenn	Kin-
der/Jugendliche	über	Tag	und	Nacht	be-
treut	werden,	benötigt	man	ausschließlich	
zur	Beaufsichtigung	pro	Tag	drei	Fachkräf-
te	(bei	einem	achtstündigen	Arbeitstag).	

Neben	der	Beaufsichtigung	ist	die	Erzie-
hung	und	Förderung	der	Entwicklung	der	
jungen	Menschen	zu	eigenständigen	und	
gemeinschaftsfähigen	Persönlichkeiten	die	
wesentliche	Aufgabe	der	Jugendhilfe	ins-
gesamt	und	speziell	der	Hilfen	zur	Erzie-
hung	in	Einrichtungen.	Diesen	besonderen	
Erziehungsauftrag	in	einer	Gruppe	mit	acht	
Kindern/Jugendlichen	unter	den	heutigen	
Anforderungen	und	Rahmenbedingungen	
effektiv	erfüllen	zu	können,	erfordert	prin-
zipiell	mehr	Personal	als	zur	Beaufsichti-
gung	notwendig	ist.	

Je	komplexer	die	Problemlagen	der	Kin-
der/Jugendlichen	sind	und	je	mehr	der	
Schutz	vor	Selbst-	und/oder	Fremdgefähr-
dung	neben	den	erzieherischen	und	för-
dernden	Auftrag	tritt,	desto	mehr	Personal	
wird benötigt, desto erfahrener und qualifi-
zierter	sollte	das	Personal	sein,	desto	klei-
ner	müssen	die	Gruppen	sein	und	desto	
wichtiger	werden	intensive	fachliche	Unter-
stützungsfunktionen	für	die	Mitarbeiter.

2.2.2 Das Wohl des Kindes als konzepti-
onelle Grundlage

Eine	Kindeswohlgefährdung	liegt	vor,	
wenn	das	körperliche,	geistige	oder	see-
lische	Wohl	des	Kindes	oder	sein	Vermö-
gen	durch	missbräuchliche	Ausübung	der	
elterlichen	Sorge,	durch	Vernachlässigung	
des	Kindes,	durch	unverschuldetes	Ver-
sagen	der	Eltern	oder	durch	das	Verhal-
ten	eines	Dritten	gefährdet	ist.	Das	Kin-
deswohl	ist	besonders	gefährdet,	wenn	bei	
Fortdauer	der	prekären	Situation	eine	er-
hebliche	Schädigung	prognostiziert	wer-
den	kann.

Bei	der	Prüfung,	ob	das	Kindeswohl	ins-
gesamt	gewährleistet	ist,	sind	insbesonde-
re	die	sprachliche	und	gesellschaftliche	In-
tegration	sowie	gesundheitliche	und	medi-
zinische	Aspekte	zu	beachten	(§	45	Abs.	�	
Nr.	�	SGB	VIII).	Darüber	hinaus	kommt	
aber	den	Zielen	und	Inhalten	der	Konzepti-
on	beziehungsweise	deren	Umsetzung	ei-
ne	zentrale	Bedeutung	zu.	

Die	Konzeption	muss	mit	dem	Antrag	auf	
Betriebserlaubnis	beim	Landesjugendamt	
eingereicht	werden.	Sie	muss	eindeutige	
Aussagen	zu	folgenden	Aspekten	zu	ent-
halten:

Darlegung	der	religiösen	und/oder	welt-
anschaulichen	Werteorientierung	des	
Trägers	und	der	Einrichtung.	Diese	
muss	den	grundgesetzlichen	Normen,	
den	Rechten	von	Kindern	und	Jugend-
lichen,	den	anerkannten	pädagogischen	
Standards	und	vor	allem	der	Gewaltfrei-
heit	in	der	Erziehung	(§	1631	BGB)	ent-
sprechen.

Beschreibung	der	Art,	des	Ziels	und	der	
Qualität	des	Leistungsangebotes	

Beschreibung	des	zu	betreuenden	Per-
sonenkreises	

Beschreibung	der	Methoden	und	Ver-
fahren:

•

•

•

•
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die	pädagogischen	Grundlagen	und	
Therapieverfahren
das	Regelwerk,	das	den	Erziehungs-	
und	Betreuungsalltag	strukturiert	
(Aufstellen	von	Regeln,	Benennung	
von	Konsequenzen	bei	der	Verlet-
zung	der	Regeln)	
die	speziellen	methodischen	Verfah-
ren,	die	in	bestimmten	Arbeitsphasen	
eingesetzt	werden	(z.	B.	Aufnahme,	
Diagnostik,	Ablösung)	
die	Arbeits-	beziehungsweise	Ablauf-
prozesse,	die	ein	professionelles	Vor-
gehen	in	krisenhaften	Situationen	und	
bei	deren	Bewältigung	festlegen	

Darstellung	der	organisatorischen,	
strukturellen	und	rechtlichen	Rahmen-
bedingungen	der	Einrichtung	und	des	
Trägers:

Die	Struktur	der	Einrichtung,	bezie-
hungsweise	der	Gruppen	
Es	ist	darzulegen,	welche	Kinder/Ju-
gendliche	in	welchen	Gruppen	be-
treut	und	erzogen	werden	sollen,	wie	
eine	Alters-,	Entwicklungs-	oder	Ge-
schlechterdifferenzierung	erfolgt,	wie	
groß	die	Gruppen	sein	sollen	und	so	
weiter.	Die	Gestaltung	der	Gruppen-
struktur	hat	sich	an	der	Zielgruppe	zu	
orientieren	und	deren	Bedürfnisse	zu	
berücksichtigen.	
Die	Struktur	der	Leitung	und	Beratung	
Die	Gliederung	zwischen	Betreuungs-
dienst,	Fachdienst	und	Leitung	in	der	
Einrichtung	gibt	Auskunft	über	die	
Wahrnehmung	der	Fach-	und	Dienst-
aufsicht,	aber	auch	über	transparente	
und	eindeutige	Verantwortlichkeiten	
und	die	erforderliche	Unterstützungs-
funktion	für	die	Erziehungskräfte.	

Beschreibung	der	räumlichen	Gegeben-
heiten

Für	das	Wohl	der	Kinder/Jugend-
lichen	spielen	die	Lage	und	die	Grö-
ße	der	Räume	–	abhängig	von	der	
Belegung	und	der	Betreuungs-	und	
Erziehungssituation	–	eine	wesent-
liche	Rolle.	Die	Räumlichkeiten	müs-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sen	den	Anforderungen	nach	Pri-
vatheit	und	Rückzug	ebenso	entspre-
chen	wie	denen	nach	Gemeinschafts-	
und	Gruppenaktivitäten.	In	der	Re-
gel	sind	für	die	Kinder/Jugendlichen	
Einzel-	oder	Doppelzimmer	vorzuse-
hen,	wobei	die	Mindestgröße	für	ein	
Einzelzimmer	bei	circa	acht	bis	neun	
Quadratmeter	liegen	sollte.	Je	nach	
Gruppengröße	müssen	auch	entspre-
chende	Gemeinschaftsräume	vorhan-
den	sein.		
Um	festzustellen,	ob	die	baulichen	
Voraussetzungen	so	sind,	dass	von	
ihnen	keine	Gefährdungen	für	Kinder/
Jugendliche	ausgehen,	müssen	die	
Behörden	der	Bauaufsicht	und	Ge-
sundheitsaufsicht	die	Räumlichkeiten	
prüfen.	Für	die	Betreuung	von	be-
sonderen	Zielgruppen	sind	entspre-
chende	Vorkehrungen	zu	treffen		
(z.	B.	bruchsichere	Fenster	und	Spie-
gel,	weitgehend	verletzungssicheres	
Mobiliar).	

Finanzielle	Grundlagen	
Eine	Kindeswohlgefährdung	kann	auch	
aus	wirtschaftlichen Gründen	entste-
hen.	Neue	Träger	müssen	deshalb	ei-
ne	solide	Finanzierungsbasis	nachwei-
sen.	In	der	Regel	muss	der	Träger	so-
viel	Vermögen	nachweisen,	um	den	Be-
trieb	drei	Monate	ohne	Einkünfte	betrei-
ben	zu	können.

2.2.3 Instrumente zum Schutz von Kin-
dern/Jugendlichen in Einrichtungen

Die	Erlaubnis	zum	Betrieb	einer	Einrich-
tung	kann	mit	Nebenbestimmungen/Auf-
lagen	versehen,	versagt	oder	widerru-
fen	werden,	wenn	das	Wohl	der	Kinder/
Jugendlichen	in	der	Einrichtung	gefähr-
det	ist	und	der	Träger	der	Einrichtung	
nicht	bereit	oder	nicht	in	der	Lage	ist,	
die	Gefährdung	abzuwenden	(§	45	Abs.	
�	SGB	VIII).	In	extremen	Einzelfällen	
kann	dies	dazu	führen,	dass	die	Kinder/
Jugendlichen	zu	ihrem	Schutz	in	Obhut	
genommen	werden	müssen.		

•

•
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Stellt	das	Landesjugendamt	Mängel	
fest,	wird	es	den	Träger	der	Einrichtung	
zunächst	über	Möglichkeiten	der	Abstel-
lung	der	Mängel	beraten	(§	45	Abs.	3	
SGBVIII).	
Das	Landesjugendamt	soll	„nach	den	
Erfordernissen	des	Einzelfalles	an	Ort	
und	Stelle	(zu)	überprüfen,	ob	die	Vo-
raussetzungen	für	die	Erteilung	der	Er-
laubnis	weiterbestehen.	Der	Träger	der	
Einrichtung	soll	bei	der	örtlichen	Prüfung	
mitwirken.“	(§	46	Abs.	1	SGB	VIII).	Bei	
einer	örtlichen	Prüfung	wird	in	der	Regel	
der	zuständige	Spitzenverband	und	das	
Jugendamt	beteiligt.	

Das	Landesjugendamt	ist	gemäß	§	46	
Abs.	�	SGB	VIII	berechtigt,	„die	für	die	
Einrichtung	benutzten	Grundstücke	und	
Räume,	soweit	diese	nicht	einem	Haus-
recht	der	Bewohner	unterliegen,	wäh-
rend	der	Tageszeit	zu	betreten,	dort	Prü-
fungen	und	Besichtigungen	vorzuneh-
men,	sich	mit	den	Kindern	und	Jugend-
lichen	in	Verbindung	zu	setzen	und	die	
Beschäftigten	zu	befragen.	Zur	Abwehr	
von	Gefahren	für	das	Wohl	der	Kinder	
und	Jugendlichen	können	die	Grund-
stücke	und	Räume	auch	außerhalb	
der	in	Satz	1	genannten	Zeit	und	auch,	
wenn	sie	zugleich	einem	Hausrecht	der	
Bewohner	unterliegen,	betreten	werden.	
Der	Träger	der	Einrichtung	hat	die	Maß-
nahmen	nach	den	Sätzen	1	und	�	zu	
dulden“.	

Nach	§	47	Nr.	1	SGB	VIII	ist	die	Einrich-
tung verpflichtet bei der Betriebsaufnah-
me	Name	und	Anschrift	des	Trägers,	
Art	und	Standort	der	Einrichtung,	Zahl	
der	verfügbaren	Plätze,	sowie	die	Na-
men und die berufliche Ausbildung des 
Leitungs-	und	Betreuungspersonals	zu	
melden.		
Unverzüglich	sind	Änderungen	bei	den	
Betreuungskräften,	der	Leitung	und	der	
Konzeption	mitzuteilen.	Dies	ist	erfor-
derlich,	damit	der	überörtliche	Jugend-
hilfeträger	jederzeit	einen	Überblick	über	
die	aktuelle	Konzeption	und	die	Perso-
nalsituation	der	Einrichtung	hat.		

•

•

•

•

Einmal	im	Jahr	ist	die	Zahl	der	belegten	
Plätze	zu	melden,	damit	das	Verhältnis	
von	Personal	und	betreuten	Kindern	ge-
prüft	werden	kann	(§	47	Nr.	�	SGB	VIII).

	
Der	überörtliche	Träger	hat	die	Mög-
lichkeit,	wenn	Tatsachen	die	Annahme	
rechtfertigen,	dass	der	Leiter	der	Ein-
richtung,	ein	Beschäftigter	oder	son-
stiger	Mitarbeiter	die	für	seine	Tätigkeit	
erforderliche	Eignung	nicht	besitzt,	eine	
Tätigkeitsuntersagung	auszusprechen	
(§	48	SGB	VIII).	Die Tätigkeitsuntersa-
gung richtet sich an den Träger der 
Einrichtung, nicht an den Beschäf-
tigten selbst.	Werden	in	einer	Einrich-
tung	Personen	tätig,	die	für	die	Tätigkeit	
nicht	die	erforderliche	Eignung	besitzen,	
entfällt	eine	wesentliche	Voraussetzung	
der	Betriebserlaubnis.	

3 Rechtmäßigkeit des Handelns 
in Einrichtungen

Erzieherisches Handeln findet nicht im 
rechtsfreien	Raum	statt.	Grundlage	des	
rechtmäßigen	Handelns	sind:	

Die	Beachtung	des	Kindeswohls	als	
Maxime	des	Handelns.	Das	allgemei-
ne	Kindeswohl	umfasst	die	Beachtung	
der	Interessen	und	Bedürfnisse	von	Kin-
dern	und	Jugendlichen	in	Bezug	auf	die	
Grund-	und	Menschenrechte.	Ein	am	
Wohl	des	Kindes	ausgerichtetes	Han-
deln,	wählt	die	jeweils	am	wenigsten	
schädlichen	Handlungsalternative.	Bei	
allen	Aktivitäten,	die	Kinder/Jugendliche	
betreffen,	ist	der	Vorrang	des	Kindes-
wohls	zu	beachten.	

Beauftragung	zur	Erziehung	durch	die	
Sorgeberechtigten/Eltern	(§	1688	BGB).	
Als	Leitlinie	gelten	hierbei	die	in	§	9	
SGB	VIII	festgelegten	Kriterien	für	die	
Grundrichtung	der	Erziehung:	Orientie-
rung	an	der	Elternverantwortung,	Par-
tizipation	und	Geschlechterdifferenzie-
rung.	Die	Fachkräfte	in	Einrichtungen	
handeln	nur	im	Auftrag	der	Sorgebe-
rechtigten.	Der	Umfang	des	Auftrags	

•

•

•
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wird	zu	Beginn	der	Hilfe	festgelegt.	Ne-
ben	der	Abstimmung	der	pädagogischen	
Ziele,	die	im	Hilfeplan	festgelegt	wer-
den,	sind	die	erforderlichen	–	auch	diszi-
plinierenden	–	Mittel	und	Methoden,	mit	
denen	diese	Ziele	erreicht	werden	sol-
len,	mit	den	Sorgeberechtigten	zu	ver-
einbaren.	

Beachtung	der	Leistungsansprüche	der	
Kinder		
Neben	den	Eltern,	die	primär	Empfän-
ger	der	Leistungen	der	Jugendhilfe	sind,	
gibt	es	unter	Umständen	auch	eigene	
Leistungsansprüche	des	Kindes	(z.	B.	
Anspruch	auf	Leistungen	der	Eingliede-
rungshilfe	gemäß	§	35	a	SGB	VIII,	das	
Recht	auf	Taschengeld,	das	Recht	auf	
privaten	Besitz).

Verhältnismäßigkeit	des	Handelns,	Will-
kürverbot		
Bei	jedem	erzieherischen	Handeln,	das	
zur	Durchsetzung	der	Erziehungsziele	
disziplinierende	und	strafende	Maßnah-
men	anwendet,	ist	der	Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz	zu	wahren.	Dies	be-
deutet,	dass	die	am	geringsten	in	die	
Rechte	eingreifende,	wirksame	Maß-
nahme	ergriffen	werden	muss.	Zwang	
darf	nur	insoweit	angewandt	werden,	
wenn	eine	weniger	gravierende	Maß-
nahme	nicht	zum	Ziel	führt.	Im	Zusam-
menhang	mit	dem	Willkürverbot	gilt,	
dass	die	Entscheidung	über	Maßnah-
men,	die	erheblich	in	die	Rechte	der	
Kinder/Jugendlichen	eingreifen,	nicht	
allein	durch	die	unmittelbar	beteiligte	
Fachkraft	getroffen	werden	darf,	son-
dern	dass	Leitungskräfte	und/oder	über-
geordnete	Beratungssysteme	in	die	Ent-
scheidungsprozesse	einzubeziehen	
sind.	Dabei	müssen	die	Entscheidungs-
kriterien	eindeutig	beschrieben	und	dem	
Kind	beziehungsweise	dem	Jugend-
lichen	eröffnet	und	nachvollziehbar	er-
läutert	werden.

Beachtung	relevanter	gesetzlicher	
Grundlagen	
Das	rechtmäßige	Handeln	erfordert	die	

•

•

•

Beachtung	der	einschlägigen	Rechts-
grundlagen,	insbesondere	die	UN-
Kinderrechtskonvention,	das	Grundge-
setz,	das	BGB	und	das	SGB	VIII.	Die	
wesentlichen	Paragraphen	dieser	Ge-
setze	sind	im	Anhang	aufgeführt.

4 Eingriff in Freiheitsrechte – 
Freiheitsbeschränkung und Frei-
heitsentzug

Das	im	Jahr	�000	im	§	1631	BGB	festge-
legte	Recht	des	Kindes	auf	gewaltfreie	Er-
ziehung	gilt	in	besonderer	Weise	auch	für	
die	professionelle	Erziehung	in	Einrich-
tungen.	Das	Verbot	körperlicher	Bestra-
fungen,	seelischer	Verletzungen	und	ande-
rer	entwürdigender	Maßnahmen	in	der	Er-
ziehung	gilt	umfassend.

4.1 Auftrag zur Betreuung und Erzie-
hung in Einrichtungen

Bei	der	Beschreibung	der	Konzeption	ei-
ner	Einrichtung	kommt	dem	Aspekt	des	
Schutzes	von	Kindern/Jugendlichen	vor	
Gefahren	für	ihr	Wohl	eine	besondere	Be-
deutung	zu.	Die	im	Rahmen	der	Betriebs-
erlaubnis	darzulegenden	Schlüsselpro-
zesse	und	deren	Qualität	ist	nicht	nur	für	
die	Kooperation	mit	den	Sorgeberech-
tigten/Eltern	notwendig;	durch	die	Be-
schreibung	von	Prozessen,	die	in	Krisen-
situationen	–	und	um	solche	handelt	es	
sich,	wenn	in	Grund-	und	Freiheitsrechte	
von	Kindern	eingegriffen	wird	–	einzulei-
ten	sind,	entsteht	auch	Handlungs-	und	
Rechtssicherheit	für	die	Fachkräfte.	Sie	
tragen	dazu	bei,	persönliches	Fehlverhal-
ten	von	Fachkräften	gegenüber	Kindern	
und	Jugendlichen	zu	verhindern.	

Gemäß	§	1	SGB	VIII	hat	die	Betreuung	
und	Erziehung	in	Einrichtungen	–	neben	
der	Betonung	des	Elternrechtes	und	der	
Forderung,	Eltern	in	die	Erziehung	mit	ein-
zubeziehen	–	verschiedene	Aufträge	zu	
erfüllen.	In der Einrichtung sollen zum 
einen die Kinder/Jugendlichen in ih-
rer Entwicklung gefördert, zum zweiten 
zu eigenverantwortlichen und gemein-
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schaftsfähigen Persönlichkeiten erzo-
gen und zum dritten vor Gefahren für 
ihr Wohl geschützt werden.	Die	Mittel	
und	Methoden	die	zur	Erreichung	dieser	
Generalziele	eingesetzt	werden	sind	sehr	
unterschiedlich:

Förderung	der	Entwicklung		
Dies	ist	die	Aufgabe	der	Pädagogik.	Es	
sollen	Entwicklungsprozesse	angesto-
ßen,	Aushandlungssituationen	gestaltet,	
Bewältigungsstrategien	erarbeitet,	Lern-	
und	Erprobungsfelder	bereitgestellt,	Be-
teiligungsformen	gelebt	und	individuelle	
Entfaltungsmöglichkeiten	gefördert	wer-
den.	Die	Förderung	verzichtet	weitge-
hend	auf	strafende	und	disziplinierende	
Mittel	und	Methoden.

Erziehung	zu	einer	gemeinschaftsfä-
higen	und	eigenverantwortlichen	Per-
sönlichkeit	
Erziehung	hat	ein	gesellschaftlich	vor-
gegebenes	Ziel	–	die	eigenverantwort-
liche	und	gemeinschaftsfähige	Persön-
lichkeit.	Daraus	ergibt	sich	für	die	Er-
ziehung,	dass	unter	Umständen	Mit-
tel	und	Methoden	eingesetzt	werden,	
die	sich	gegen	den	Willen	oder	die	Ein-
sicht	des	Kindes/Jugendlichen	richten.	
Diese	Begrenzungen	sind	durch	die	be-
sondere	Rechtsstellung	von	Minderjäh-
rigen	bedingt	erlaubt.	Die	Grenzen	lie-
gen	dort,	wo	über	das	„Übliche“	hinaus	
in	die	Rechte	von	Kindern	eingegriffen,	
der	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	
und	das	Willkürverbot	verletzt	werden.	
Das	„Übliche“	in	der	Erziehung	ergibt	
sich	aus	wissenschaftlicher/gesellschaft-
licher	Übereinkunft	über	Erziehungsme-
thoden	und	Erziehungsverhalten.1	

Schutz	der	Kinder/Jugendliche	vor	Ge-
fahren	für	ihr	Wohl		
In der Pflicht zur Beaufsichtigung, die 
dem	Schutzauftrag	immanent	ist,	kön-

•

•

•

nen	Handlungsmaßnahmen	erforder-
lich	werden,	die	in	Grund-	und	Freiheits-
rechte	der	Kinder/Jugendlichen	eingrei-
fen.	Auch	hier	ist	zu	entscheiden,	was	
als	Freiheitsbeschränkung	von	der	Ein-
richtung	beziehungsweise	den	han-
delnden	Fachkräften	zu	verantworten	
ist	und	was	aufgrund	der	gesetzlichen	
Grundlage	als	Eingriff	in	die	Freiheits-
rechte	nicht	mehr	möglich	ist.	Nicht	im-
mer	kann	das	Kindeswohl	durch	erzie-
herische	Interventionen	gewährleistet	
werden;	in	bestimmten	Situationen	kann	
die	Einrichtung	nur	durch	Zwang	diesen	
Schutz	gewährleisten.	Dieses	Handeln	
dient	ausschließlich	der	zivilrechtlichen	
Aufsichtpflicht.

Die	drei	Aspekte	des	Arbeitsauftrages	
in	Einrichtungen	„Förderung,	Erziehung,	
Schutz“	sind	untrennbar	miteinander	ver-
bunden	und	bedingen	sich	gegenseitig.	

4.2 Freiheitsbeschränkung 

Eine	„Freiheitsbeschränkung	liegt	vor,	
wenn	die	körperliche	Bewegungsfreiheit	
eines	Kindes	oder	Jugendlichen	erschwert	
beziehungsweise	für	kürzere	Zeit,	das	
heißt	für	maximal	wenige	Stunden,	ausge-
schlossen	wird.“	(M.	Stoppel,	Pädagogik	
und	Zwang,	LVR	�005,	S.	11)

Im	Folgenden	wird	bei	pädagogischen	In-
terventionen,	die	im	Rahmen	des	„Üb-
lichen“	in	die	Freiheitsrechte	der	Kinder/
Jugendlichen	eingreifen,	von	Freiheitsbe-
schränkung	gesprochen.	Diese	können	
sowohl	pädagogisch	als	auch	aufsichts-
rechtlich	begründet	sein.	Im	allgemeinen	
Sprachgebrauch	wird	oft	von	Grenzset-
zung,	konsequentem	Handeln,	aber	auch	
von	Disziplinierung	und	Bestrafung	ge-
sprochen.	Basis	der	Bewertung,	ob	es	sich	
um	eine	„übliche“	Freiheitsbeschränkung	
handelt,	ist	die	altersgemäße	Entwick-

1	 Wie	schwierig	die	Bestimmung	des	„Üblichen“	in	der	Erziehung	ist,	zeigt	sich	an	der	Diskussion	um	die	Be-
handlung	ehemaliger	Heimkinder	in	den	50er	–	und	60er	Jahren.	Gesellschaftlich	und	gesetzlich	war	die	
körperliche	Züchtigung	als	erzieherisches	Mittel	erlaubt.	Dennoch	gab	es	auch	damals	Grenzen	dessen	was	
unter	dem	Gesichtspunkt	Menschenwürde	nicht	getan	werden	durfte.	Aus	einer	nachträglichen	Perspektive	
ist	dies	leichter	zu	beurteilen.	

 Vgl. auch R. Wiesner, SGB VIII, 3. Auflage 2006, RN 22 zu § 34
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lung	der	Kinder/Jugendlichen.	„Was	für	ein	
Kleinkind	eine	Freiheitsbeschränkung	ist,	
kann	für	den	Jugendlichen	Freiheitsent-
zug sein.“ (R. Wiesner, SGB VIII, 3. Aufla-
ge	�006,	RN	��	zu	§	34)

Die	Freiheitsbeschränkung	wird	im	Rah-
men	der	pädagogischen	Grenzziehung	
(z.	B.	einem	Kind/Jugendlichen,	das/der	
uneingeschränkten	Fernsehkonsum	for-
dert,	wird	ein	zeitliches	Limit	gesetzt)	und	
der	Disziplinierung	(z.	B.	Stubenarrest,	
weil	bestimmte	pädagogische	Regeln	nicht	
eingehalten	wurden)	eingesetzt.	Die	mit	
pädagogischer	Zielsetzung	begründete	
Freiheitsbeschränkung	muss	anerkannten	
pädagogischen	Theorien	entsprechen.	
Hinter diesen Eingriffen in die Freiheits-
rechte steht das in der Konzeption und 
im pädagogischen Alltag umgesetz-
te Regelwerk der Einrichtung. Wesent-
licher Punkt für die Legitimierung ist, 
dass die Freiheitsbeschränkung vom 
Kind/Jugendlichen als Konsequenz für 
sein Verhalten eingeschätzt werden 
kann. Die Regeln und daraus folgende 
Konsequenzen müssen im Vorfeld be-
kannt gemacht und besprochen wer-
den, damit die Transparenz des Han-
delns hergestellt ist.	

4.3 Freiheitsentzug 

„Freiheitsentziehung	ist	jeder	Eingriff	ge-
gen	den	Willen	der	Betroffenen	in	des-
sen	persönliche	Freiheit	von	einer	sol-
chen	Dauer	oder	Stärke,	dass	das	Maß	al-
tersgemäßer	Freiheitsbeschränkung	über-
schritten	wird.	Sie	liegt	vor,	wenn	das	
Kind	oder	der	Jugendliche	auf	einem	be-
stimmten	beschränkten	Raum	festgehal-
ten,	sein	Aufenthalt	ständig	überwacht	und	
die	Aufnahme	von	Kontakten	mit	Personen	
außerhalb	des	Raums	durch	Sicherungs-
maßnahmen	verhindert	wird.“	(R.	Wiesner,	
SGB VIII, 3. Auflage 2006, RN 86 zu § 50)

4.3.1 Zulässigkeit des Freiheitsentzuges

Wenn die Gewaltfreiheit in der Erzie-
hung Bestand haben soll, ist ein Frei-

heitsentzug, der in die Grundrechte 
von Kindern und Jugendlichen ein-
greift, pädagogisch nicht zu legitimie-
ren. Aus diesem Grund gibt es im Lei-
stungsbereich des SGB VIII keinen Hin-
weis auf eine Erlaubnis, in die Grund-
rechte einzugreifen. Die einzige Mög-
lichkeit des Eingriffs in Freiheitsrechte, 
die im SGB VIII vorgesehen ist, bezieht 
sich ausschließlich auf die Inobhutnah-
me (§ 42 SGB VIII) und diese Maßnahme 
dient dem Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind 
nur mit richterlicher Genehmigung zu-
lässig (§	1631 b BGB).	§	1631	b	BGB,	
auf	den	immer	wieder	verwiesen	wird,	re-
gelt	nur	die	Befugnisse	des	Sorgerechts.	
Diese	Auffassung,	die	auch	in	dem	Gut-
achten	von	Schlink	(Schlink,	Zulässigkeit	
der	geschlossenen	Unterbringung	Minder-
jähriger	in	Einrichtungen	der	Jugendhilfe,	
1997)	unter	anderem	vertreten	wird,	bestä-
tigt	§	1631	BGB,	in	dem	das	Gewaltverbot	
in	der	Erziehung	betont	wird.	Wenn	in	der	
Erziehung	das	Gewaltverbot	gilt,	bedarf	
es	einer	richterlichen	Genehmigung	für	die	
Zwangsmaßnahme	„Freiheitsentzug“.	Ei-
ne gerichtliche Genehmigung für ei-
nen Freiheitsentzug ist eine notwen-
dige, aber keine hinreichende Bedin-
gung.	„Ist	eine	richterliche	Genehmigung	
erteilt,	so	darf	bereits	nach	dem	Grund-
satz	der	Verhältnismäßigkeit	und	des	ge-
ringstmöglichen	Eingriffs	nur	in	dem	un-
bedingt	notwendigem	Umfang	davon	Ge-
brauch	gemacht	werden	(R.	Wiesner,	SGB	
VIII, 3. Auflage 2006, RN 59 zu § 42 SGB 
VIII).	Die hinreichende Bedingung für 
einen Freiheitsentzug ist die situative 
Einschätzung einer Gefährdungssitu-
ation durch die pädagogischen Fach-
kräfte der Einrichtung und des Jugend-
amtes zusammen mit den sorgeberech-
tigten Eltern.

Ein	Freiheitsentzug	darf	nicht	als	pädago-
gische	Disziplinierungs-	oder	Strafmaß-
nahme	und	nicht	zur	leichteren	Durchset-
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zung	erzieherischer	Ziele	eingesetzt	wer-
den.	

Wenn	im	Rahmen	der	Erziehungshil-
fe	ein	Eingriff	in	die	Freiheitsrechte	jun-
ger	Menschen	erfolgt,	wird	allgemein	von	
„geschlossener	Unterbringung“	gespro-
chen.	Dieser	Begriff	ist	irreführend.	Er	ver-
leitet	zur	Annahme,	die	Kinder	und	Ju-
gendlichen,	die	geschlossen	unterge-
bracht	sind,	seien	wie	im	Strafvollzug	aus-
bruchsicher	verwahrt.	Die	Gesellschaft	
vor	delinquenten	Kindern	und	Jugend-
lichen	zu	schützen	ist	aber	nicht	die	Auf-
gabe	der	Jugendhilfe.	Damit	wird	deutlich,	
dass	der	Forderung	nach	einer	freiheits-
entziehenden	Unterbringung	von	delin-
quenten	Kindern	mangels	strafrechtlicher	
Möglichkeiten	eine	Absage	erteilt	werden	
muss.	Eine	Gefahr	für	Leib	und	Leben	Drit-
ter	oder	erhebliche	Fremdgefährdung	be-
deuten	nicht,	die	Gesellschaft	von	dem	
„schwierigen	und	abweichenden“	Kind/Ju-
gendlichen	zu	schützen,	sondern	der	Blick	
muss	vielmehr	darauf	gerichtet	werden,	
wie	diese	Dritt-	beziehungsweise	Fremd-
gefährdung	auf	das	Kind/den	Jugendlichen	
zurückwirkt	und	dessen	Wohl	dadurch	ge-
fährdet	ist.	

4.3.2 Voraussetzungen für einen Frei-
heitsentzug

Die	Kriterien,	die	der	Gesetzgeber	für	die	
Möglichkeit	des	massiven	Eingriffs	in	Frei-
heitsrechte	nennt,	sind	die	Selbst-	und/
oder	Fremdgefährdung.	Zwar	soll	im	Rah-
men	des	„Gesetzes	zur	Reform	des	Ver-
fahrens	in	Familiensachen	und	in	den	An-
gelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbar-
keit“	der	§	1631	b	BGB	dahingehend	geän-
dert	werden,	dass	eine	erhebliche	Selbst-	
und/oder	Fremdgefährdung	vorliegen	
muss	und	dass	der Gefahr nicht auf an-
dere Weise, auch nicht durch andere öf-
fentliche Hilfen, begegnet werden kann, 
der	unbestimmte	Rechtbegriff	der	Selbst-	
und/oder	Fremdgefährdung	bleibt	jedoch	
bestehen.	Der	überörtliche	Jugendhilfe-
träger	soll	–	im	Rahmen	seiner	Aufsichts-
funktion	–	normative	Kriterien	dazu	festle-

gen,	unter	welchen	Bedingungen	ein	ge-
nehmigter	Freiheitsentzug	umgesetzt	wer-
den	kann.	Diese	Kriterien	orientieren	sich	
an	der	UN-Kinderrechtskonvention, die	
einen	Freiheitsentzug	nicht	verbietet,	aber	
konkrete	Forderungen	daran	knüpft	(Arti-
kel	37	b	UN-Kinderrechtskonvention):	

Der	Freiheitsentzug	darf	nur	als	ulti-
mo	ratio	angewandt	werden,	das	heißt	
es	müssen	alle	Möglichkeiten	und	Alter-
nativen,	die	einen	Eingriff	in	Freiheits-
rechte	verhindern	können,	geprüft	und	
verworfen	worden	sein	(siehe	auch	Vor-
schlag	zur	Neufassung	des	§	1631	b	
BGB	im	Referentenentwurf	zum	„Gesetz	
zur	Erleichterung	familiengerichtlicher	
Maßnahmen	bei	Gefährdung	des	Kin-
deswohls“).

Der	Freiheitsentzug	darf	nur	die	kürzest	
notwendige	Dauer	umfassen,	das	heißt	
nur	solange	andauern,	bis	die	Gefähr-
dungssituation	behoben	ist.

Der	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	
und	das	Willkürverbot	müssen	beach-
tet	werden.	Es	ist	zu	prüfen,	ob	die	ein-
gesetzten	Mittel	notwendig	sind,	um	den	
Schutz	des	Kindes/Jugendlichen	sicher-
zustellen,	oder	ob	nicht	weniger	in	die	
Grundrechte	eingreifende	Maßnahmen	
denselben	Zweck	erreichen.	

Wenn	ein	Freiheitsentzug	zum	Schutz	
notwendig	wird,	sind	dennoch	die	ande-
ren	Grundrechte	zu	beachten.	So	ist	es	
verboten,	dem	Kind/Jugendlichen	beim	
Freiheitsentzug	seine	persönlich	Klei-
dung	zu	nehmen,	das	Taschengeld	ein-
zubehalten,	ihm	ausschließlich	reizarme	
Räume	zur	Verfügung	zu	stellen	unter	
anderem

Außerdem ist es oberste Pflicht der 
Einrichtung,	sich	durch	intensive	pä-
dagogische	Arbeit	zu	bemühen,	den	
Freiheitsentzug	aufheben	zu	können.	
Dieses	Ziel	rechtfertigt	unter	anderem	
den	hohen	Personaleinsatz	bei	der	Ar-
beit	mit	einem	solchen	Personenkreis.

•

•

•

•

•
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Freiheitsentzug kann in Krisenfällen 
auch in Einrichtungen notwendig wer-
den, die den Freiheitsentzug nicht kon-
zeptionell verankert haben. Diese Ein-
richtungen erfüllen nicht die erforder-
liche Voraussetzung für die Erlaubnis, 
eine solche Intervention durchzuführen. 
Da es aber nicht immer wünschenswert 
ist, das Kind/den Jugendlichen in eine 
entsprechende Einrichtung zu verlegen, 
müssen diese Einrichtungen neben der 
unverzüglichen Einholung der richter-
lichen Genehmigung auch unverzüglich 
mit dem Landesjugendamt in Verbin-
dung treten, um das weitere Verfahren 
für diesen Einzelfall abzusprechen.  

4.3.3 Konsequenzen für die Betriebser-
laubnis

Wenn	ein	Träger	einer	Einrichtung	konzep-
tionell	den	Leistungsbereich	„Angebote	mit	
der	Möglichkeit	freiheitsentziehender	Maß-
nahmen“	umsetzen	möchte,	muss	er	die-
sen	detailliert	in	der	Konzeption	und	Lei-
stungsbeschreibung	darlegen.	Die	Be-
schreibung	muss	folgendes	beinhalten:

Entscheidung	über	die	Umsetzung	eines	
Beschlusses	
Eine	Entscheidung	für	die	Umsetzung	
eines	genehmigten	Freiheitsentzuges	
muss	durch	mehrere	Fachkräfte	(grup-
penübergreifend)	gefällt	werden,	unter	
Einbezug	der	pädagogischen	Leitung/
des	pädagogischen	Fachdienstes.	

Dokumentation		
Jede	Umsetzung	eines	Beschlusses	
muss	dokumentiert	werden.	Dabei	ist	
der	Grund	des	Freiheitsentzuges	(also	
die	Gefährdung)	zu	nennen,	die	voraus-
sichtliche Dauer	des	Freiheitsentzuges	
zu	begründen,	die	geplanten Mittel 
und Methoden	zur	Zielerreichung	(„Auf-
hebung	des	Freiheitsentzuges“)	zu	be-
schreiben	und	die	Meinung des Kin-
des/Jugendlichen	festzuhalten	(Grund-
satz	der	Verhältnismäßigkeit).	

•

•

Überprüfung	der	Umsetzung	
Die	Notwendigkeit	des	Freiheitsent-
zuges	muss	kontinuierlich	–	mindestens	
jedoch	alle	drei	Tage	–	überprüft	wer-
den.	

Verlängerung	
Eine	Fortsetzung	des	Freiheitsentzuges	
erfordert	eine	neue	Begründung	mit	ent-
sprechender	Dokumentation.

Hilfeplanung	
Das	belegende	Jugendamt	wirkt	bei	der	
richterlichen	Genehmigung	freiheitsent-
ziehender	Maßnahmen	wesentlich	mit.	
Aus	dieser	Mitwirkung	erwächst	eine	be-
sondere	Verantwortung	bei	der	Umset-
zung	der	Maßnahme.	Eine	besonders	
intensive	Kooperation	mit	der	Einrich-
tung	zu	Beginn	der	Maßnahme	und	vor	
allem	auch	während	des	Prozesses	ist	
erforderlich.	Während	der	Umsetzung	
muss	das	belegende	Jugendamt	Hilfe-
plangespräche	in	kurzen	Zeitabständen	
führen.	Es	hat	durch	sein	Handeln	da-
rauf	hinzuwirken,	dass	der	Schutz	des	
jungen	Menschen	ständig	gewährleistet	
und	seine	Grundrechtsanspruch	bald-
möglichst	wieder	hergestellt	wird.	

Information	
Die	Einrichtung	hat	die	Eltern/Sorgebe-
rechtigten	und	die	Kinder/Jugendlichen	
(altersgemäß)	vor	der	Aufnahme	darü-
ber	zu	informieren,	was	die	Unterbrin-
gung	in	der	Gruppe	mit	Freiheitsentzug	
gegebenenfalls	bedeuten	kann	und	wel-
cher	Gefährdungstatbestand	im	kon-
kreten	Fall	einen	Eingriff	in	das	Frei-
heitsrecht	möglich	machen	kann.	Dazu	
sollte	die	Einrichtung	ein	Merkblatt	zur	
Information	entwickeln.

Beschwerdemanagement		
Der	Freiheitsentzug	erfordert	ein	diffe-
renziertes	Beschwerdemanagement.	
Das	Kind/der	Jugendliche	muss	sich	an	
benannte	Personen	innerhalb	und	au-
ßerhalb	der	Einrichtung	wenden	kön-

•

•

•

•

•
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nen,	um	sich	zu	beschweren.	Innerhalb	
der	Einrichtung	sollte	die	Person,	bei	
der	sich	das	Kind/der	Jugendliche	be-
schweren	kann,	nicht	zu	nahe	an	der	
betreuenden	Gruppe	sein.	Beschwerden	
außerhalb	der	Einrichtung	müssen	beim	
belegenden	Jugendamt	und	dem	über-
örtlichen	Jugendhilfeträger	vorgebracht	
werden	können,	aber	auch	andere	Per-
sonen	sind	im	Einzelfall	zu	vereinba-
ren	(z.	B.	der	Vertreter	beim	Spitzenver-
band, Verfahrenspfleger, Rechtsanwalt, 
Gericht	...).	Auch	der	Kontakt	zu	einer	
Person	seines	Vertrauens	(Verwandte,	
Freunde	…)	muss	ermöglicht	werden.	
Dieses	Beschwerdemanagement	ist	in	
einem	Merkblatt	dem	Kind/Jugendlichen	
und	den	Eltern/Sorgeberechtigten	be-
kannt	zu	machen.	

Statistik	
Das	Landesjugendamt	wird	regelmäßig	
über	die	Belegungssituation	informiert.	
Darüber hinaus reflektiert das Landesju-
gendamt	die	Dokumentation	der	Umset-
zung	und	die	Erfahrung	damit	in	regel-
mäßigen	Abständen	mit	dem	Träger	der	
Einrichtung.	Im	Laufe	der	Zeit	kann	es	
so	gelingen,	den	unbestimmten	Rechts-
begriff	der	Selbst-	und/oder	Fremdge-
fährdung	durch	Konkretisierung	ein-
zuengen.	

Qualitätsentwicklung	
Zur Qualitätsentwicklung empfiehlt es 
sich,	Begleitkreise	mit	interdisziplinärer	
Besetzung	(z.	B.	Richter,	Kinder-	und	
Jugendpsychiatern)	einzurichten,	in	de-
nen	die	konzeptionelle	Umsetzung	re-
flektiert wird. 

Personelle	Konsequenzen		
Kinder/Jugendliche,	die	neben	einer	pä-
dagogischen	Betreuung	und	Erziehung	
aufgrund	ihrer	Lebenslage	auch	einer	
erheblichen	Selbst-	und/oder	Fremdge-
fährdung	ausgesetzt	sind,	müssen	zu	ih-
rem	Schutz	intensiver	beaufsichtigt	wer-

•

•

•

den.	Deshalb	ist	eine	höhere	Personal-
ausstattung	(bis	zu	einer	1:1-Betreuung)	
notwendig.

Räumliche	Ausstattung		
Die	räumliche	Ausstattung	hat	dem	be-
sonderen	Schutzbedürfnis	des	Perso-
nenkreises	Rechnung	zu	tragen,	das	
heißt	es	ist	besonders	darauf	zu	ach-
ten,	dass	nicht	durch	die	räumliche	Aus-
stattung	eine	Selbst-	und/oder	Fremdge-
fährdung	zusätzlich	entsteht.	Freiheits-
entzug ist auf die Gruppe beschränkt, 
ein Freiheitsentzug durch längeren 
Einschluss in ein Einzelzimmer ist 
nicht erlaubt.	

Freiheitsentziehende	Maßnahmen	wer-
den	sich	in	der	erzieherischen	Hilfe	nicht	
gänzlich	vermeiden	lassen,	wenn	sie	dem	
Schutz	von	Kindern/Jugendlichen	dienen.	
Sie	können	jedoch	entscheidend	reduziert	
werden,	wenn	bei	allen	Beteiligten	das	Be-
wusstsein	für	den	schwerwiegenden	Ein-
griff	in	die	persönliche	Freiheit	des	Kindes/
Jugendlichen	geschärft	und	Handlungsal-
ternativen	angestrebt	werden.	

5 „Time-out-Konzepte“ im Grenz-
bereich zwischen Freiheitsbe-
schränkung und Freiheitsentzug2

Im	pädagogischen	Gruppenalltag	in	Ein-
richtungen	gibt	es	immer	wieder	Situati-
onen,	die	sich	krisenhaft	zuspitzen	und	ei-
ne	Änderung	der	Zusammensetzung	der	
Gruppe	kommen	zur	Folge	haben,	um	pä-
dagogisch	handlungsfähig	zu	bleiben.	In	
extremer	Form	handelt	es	sich	bei	diesen	
Krisen	darum,	dass	einzelne	Kinder	mit	
der	Gruppensituation	nicht	mehr	zurecht-
kommen	und	durch	ihr	Verhalten	andere	
oder	sich	selbst	gefährden.	Als	eine	mög-
liche	Reaktionsform	entwickeln	sich	in	der	
Praxis	zunehmend	„Time-out-Konzepte“.	
Alle diese Konzeptionen gehen davon 
aus, dass es junge Menschen gibt, die 
für kurze Zeit nicht mehr in der Gruppe 

•

�	 	Im	Rahmen	eines	Seminars	von	Frau	Prof.	Häbel	hat	die	Fachhochschule	Reutlingen/Ludwigsburg	in	Ko-
operation	mit	dem	Landesjugendamt	ausgewählte	„Time-out-Konzepte“	untersucht.	Die	Ergebnisse	dieser	
Untersuchung	sind	in	die	Beschreibung	und	die	Festlegungen	zum	Umgang	mit	„Time-out-Konzepten“	ein-
geflossen.
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zu halten sind und durch ihr Verhalten 
sich selbst oder andere Kinder/Jugend-
liche aus der Gruppe gefährden.	

Ziel	von	„Time-out-Konzepten“	ist	es,	die	
Jugendlichen	grundsätzlich	in	den	Einrich-
tungen	und	Gruppen	zu	halten	und	nicht	
in	andere	Betreuungsverhältnisse	zu	ver-
legen.	

5.1 Rechtmäßigkeit von „Time-out-Kon-
zepten“

„Time-out-Konzepte“,	die	grundsätzlich	ei-
ne	geschlossene	Isolierung	(Einschluss	
ohne	Fachkraft)	vorsehen,	sind	nur	in	äu-
ßerst	extremen	Ausnahmesituationen	und	
für	eine	kurze	Zeitdauer	(15	Minuten	mit	
einer	einmaligen	Verlängerung	um	15	Mi-
nuten)	erlaubt.	Kann	nach	dieser	Zeit	die	
Isolierung	nicht	aufgehoben	werden,	ist	die	
Pädagogik	auf	die	Kooperation	mit	ande-
ren	Fachdisziplinen	angewiesen	(Justiz,	
Psychiatrie).

Soweit	„Time-out-Maßnahmen“	mit	ge-
schlossener	Isolierung	in	einen	Raum	über	
einen	längeren	Zeitraum	(mehr	als	insge-
samt	30	Minuten)	oder	regelmäßig	(mehr-
mals	im	Monat)	angewendet	werden,	han-
delt	es	sich	um	eine	freiheitsentziehende	
Unterbringung,	die	der	richterlichen	Ge-
nehmigung	nach	§	1631	b	BGB	bedarf.	In	
solchen	Fällen	ist	zu	prüfen,	ob	es	sich	bei	
der	Einrichtung	überhaupt	um	das	geeig-
nete	Hilfeangebot	für	das	Kind	oder	den	
Jugendlichen	handelt.

Werden	Kinder/Jugendliche	mit	körper-
licher	Gewalt	festgehalten	beziehungswei-
se	in	den	„Time-out-Raum“	gebracht,	han-
delt	es	sich	um	eine	Maßnahme	der	Not-
wehr	beziehungsweise	der	Nothilfe	ge-
mäß	§	3�	StGB.	Diese	Maßnahmen	dür-
fen	nur	nach	den	Regelungen	des	§	3�,	
34	StGB	durchgeführt	werden.	Wenn	eine	
Notwehrlage	vorliegt	(hier	z.	B.	die	Bedro-
hung	eines	Mitarbeiters	oder	anderer	Kin-
der/Jugendlichen	durch	ein	Kind/Jugend-
lichen),	kann	die	Fachkraft	eine	geeignete	
Verteidigung	(Einsatz	körperlicher	Gewalt)	

zur	Gefahrenabwehr	vornehmen.	Die	kör-
perliche	Gewalt	darf	nur	so	lange	ausgeübt	
werden,	wie	der	Tatbestand	der	Gefähr-
dung	besteht,	und	muss	dem	Grundsatz	
der	Verhältnismäßigkeit	entsprechen.

Grundsätzlich	gibt	es	zwei	Formen	von	„Ti-
me-out-Maßnahmen“:

„Time-out“	durch	Einschluss	in	einen	
Raum	mit	Begleitung	einer	Fachkraft.	
Bei	diesen	„Time-out-Maßnahmen“	wird	
in	Situationen,	in	denen	eine	Selbst-	
und/oder	Fremdgefährdung	besteht,	ein	
Kind	aus	der	Gruppe	herausgelöst	und	
mit	einer	pädagogischen	Fachkraft	in	ei-
nen	Raum	eingeschlossen,	um	unmittel-
bar	in	eine	pädagogische	Interaktion	zu	
kommen.	Diese	Vorgehensweise	sollte	
die	Regel	sein,	wenn	Kinder	oder	Ju-
gendliche	in	einen	gesonderten	Raum	
eingeschlossen	werden	müssen.

„Time-out“	durch	Einschluss	in	einen	
Raum	ohne	Begleitung	einer	Fachkraft	
Diese	Form	einer	„Time-out-Maßnahme“	
ist	nur	in	extremen	Krisensituationen	
und	bei	einer	erheblichen	Fremdgefähr-
dung	erlaubt.	Auch	sie	muss	ständig	
auf	ihre	Notwendigkeit	überprüft	werden	
und	das	Kind/	der	Jugendliche	während	
des	Einschlusses	einer	dauernden	Be-
obachtung	unterliegen.	Es	handelt	sich	
um	einen	Freiheitsentzug,	bei	dem	we-
gen	des	krisenhaften	Auftretens	und	
der	Kurzfristigkeit	des	Freiheitsentzugs	
eine	richterliche	Genehmigung	nach	
§	1631	b	BGB	nicht	zu	praktizieren	ist.	

5.2 Konsequenzen für die Erlaubnis von 
„Time-out-Konzepten“

„Time-out-Konzepte“ bedürfen, da sie 
im Grenzbereich zwischen Freiheits-
beschränkung und Freiheitsentzug lie-
gen, einer Erlaubnis durch das Landes-
jugendamt. 

Da	es	sich	bei	der	Umsetzung	von	„Time-
out-Konzepten“	immer	um	die	Bewältigung	
von	Krisensituationen	in	Einrichtungen	

•

•
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handelt,	müssen	sie	grundsätzlich	als	de-
taillierter	Schlüsselprozess	in	der	Konzep-
tion/Leistungsbeschreibung	dargestellt	
werden.	Dabei	ist	folgendes	zu	beachten:

Verfahren	und	Dokumentation	
Die	„Time-out-Situation“	ist	ausschließ-
lich	als	ultimo	ratio	einzusetzen.	Wie	
beim	Freiheitsentzug	sind	alle	anderen	
weniger	eingreifenden	Maßnahmen	zu	
prüfen.	Die	Verfahrensschritte,	die	bei	
einer	„Time-out-Situation“	zu	beachten	
sind,	sind	verbindlich	festzulegen	und	
transparent	zu	machen.	Die	Entschei-
dung	über	die	„Time-out-Situation“	darf	
nicht	nur	von	den	Mitarbeitern	der	Grup-
pe	getroffen	werden;	es	ist	immer	der	
pädagogische	Fachdienst	oder	die	Lei-
tung	zu	beteiligen.

	
Dauer	der	„Time-out-Situation“	
Eine	„Time-out-Situation“	ohne	Beglei-
tung	einer	Fachkraft	(geschlossene	Iso-
lierung)	darf	nur	15	Minuten	andauern	
und	muss	dann	überprüft	werden.	Sollte	
eine	Verlängerung	um	15	Minuten	nötig	
sein,	so	ist	dies	erneut	zu	begründen.	
Eine	Isolierung	von	mehr	als	30	Minuten	
stellt	einen	Freiheitsentzug	dar,	der	ei-
ner	richterlichen	Genehmigung	bedarf.

•

•

Hilfeplanung	
Muss	eine	„Time-out-Maßnahme“	umge-
setzt	werden,	ist	in	einem	kurzfristig	an-
zuberaumenden	Hilfeplangespräch	die	
Situation	und	die	Wirkung	aufzuarbei-
ten.	

Beteiligung/Information		
Die	Sorgeberechtigten/Eltern	und	die	
Kinder/Jugendlichen	sind	bei	der	Auf-
nahme	des	jungen	Menschen	in	die	Ein-
richtung	über	die	Möglichkeit	der	„Time-
out-Situation“	zu	informieren.	Von	der	
Anwendung	der	„Time-out-Maßnahme“	
sind	die	Sorgeberechtigten/Eltern	unver-
züglich	zu	unterrichten.	

Beschwerdemanagement	
Das	Kinder/der	Jugendlichen	muss	von	
Anfang	an	über	seine	Beschwerdemög-
lichkeit	informiert	werden.	Dazu	erstellt	
die	Einrichtung	ein	Merkblatt.

Die	Argumentation,	es	sei	wichtig,	den	Kin-
dern/Jugendlichen	in	der	„Time-out-Situa-
tion“	die	Aufmerksamkeit	zu	entziehen,	ist	
pädagogisch	eine	Bankrotterklärung.	Inso-
fern	sind	jene	Konzepte	vorzuziehen,	die	
krisenhafte	Situationen	ohne	geschlossene	
Isolierung	gestalten.		

•

•

•
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Artikel 1  
(Geltung für das Kind; Begriffsbestim-
mung)
Im	Sinne	dieses	Übereinkommens	ist ein 
Kind jeder Mensch, der das achtzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat,	so-
weit	die	Volljährigkeit	nach	dem	auf	das	
Kind	anzuwendenden	Recht	nicht	früher	
eintritt.	

Artikel 2 
(Achtung der Kindesrechte; Diskrimi-
nierungsverbot)
(1)	Die	Vertragsstaaten	achten	die	in	die-
sem	Übereinkommen	festgelegten	Rechte	
und	gewährleisten	sie	jedem	ihrer	Hoheits-
gewalt	unterstehenden	Kind	ohne	jede	
Diskriminierung	unabhängig	von	der	Ras-
se,	der	Hautfarbe,	dem	Geschlecht,	der	
Sprache,	der	Religion,	der	politischen	und	
sonstigen	Anschauung,	der	nationalen,	
ethnischen	oder	sozialen	Herkunft,	des	
Vermögens,	einer	Behinderung,	der	Ge-
burt	oder	des	sonstigen	Status	des	Kindes,	
seiner	Eltern	oder	seines	Vormunds.	
(�)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeig-
neten	Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	
dass	das	Kind	vor	allem	Formen	der	Dis-
kriminierung	oder	Bestrafung	wegen	des	
Status,	der	Tätigkeiten,	der	Meinungsäu-
ßerungen	oder	der	Weltanschauung	seiner	
Eltern,	seines	Vormunds	oder	seiner	Fami-
lienangehörigen	geschützt	wird. 

Artikel 3 
(Wohl des Kindes)
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder 
betreffen, gleichviel ob sie von öffent-
lichen oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwal-
tungsbehörden oder Gesetzgebungs-
organen getroffen werden, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vor-
rangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
dem	Kind	unter	Berücksichtigung	der	
Rechte und Pflichten seiner Eltern, sei-
nes	Vormunds	oder	anderer	für	das	Kind	
gesetzlich	verantwortlicher	Personen	den	
Schutz	und	die	Fürsorge	zu	gewährlei-
sten,	die	zu	seinem	Wohlergehen	notwen-
dig	sind;	zu	diesem	Zweck	treffen	sie	alle	
geeigneten	Gesetzgebungs-	und	Verwal-
tungsmaßnahmen.	
(3)	Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
dass die für die Fürsorge für das Kind 
oder dessen Schutz verantwortlichen 
Institutionen, Dienste und Einrich-
tungen den von den zuständigen Behör-
den festgelegten Normen entsprechen, 
insbesondere im Bereich der Sicherheit 
und der Gesundheit sowie hinsichtlich 
der Zahl und der fachlichen Eignung 
des Personals und des Bestehens einer 
ausreichenden Aufsicht. 

Artikel 4  
(Verwirklichung der Kinderrechte)
Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeigneten	
Gesetzgebungs-,	Verwaltungs-	und	son-
stigen	Maßnahmen	zur	Verwirklichung	der	
in	diesem	Übereinkommen	anerkannten	
Rechte.	Hinsichtlich	der	wirtschaftlichen,	
sozialen	und	kulturellen	Rechte	treffen	die	
Vertragsstaaten	derartige	Maßnahmen	un-
ter	Ausschöpfung	ihrer	verfügbaren	Mittel	
und	erforderlichenfalls	im	Rahmen	der	in-
ternationalen	Zusammenarbeit.	

Artikel 5  
(Respektierung des Elternrechts)
Die	Vertragsstaaten	achten die Aufga-
ben, Rechte und Pflichten der Eltern 
oder gegebenenfalls,	soweit	nach	Orts-
brauch	vorgesehen,	der	Mitglieder	der	wei-
teren	Familie	oder	der	Gemeinschaft,	des	
Vormunds	oder	anderer	für	das	Kind	ge-
setzlich	verantwortlicher	Personen,	das	

Anhang
1. Auszug aus dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention)
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Kind	bei	der	Ausübung	der	in	diesem	
Übereinkommen	anerkannten	Rechte	in	ei-
ner	seiner	Entwicklung	entsprechenden	
Weise	angemessen	zu	leiten	und	zu	füh-
ren.	

Artikel 9  
(Trennung von den Eltern; persönlicher 
Umgang)
(1)	Die	Vertragsstaaten	stellen	sicher,	
dass ein Kind nicht gegen den Willen 
seiner Eltern von diesen getrennt wird, 
es sei denn, dass die zuständigen Be-
hörden in einer gerichtlich nachprüf-
baren Entscheidung nach den anzuwen-
denden Rechtsvorschriften und Verfah-
ren bestimmen, dass diese Trennung 
zum Wohl des Kindes notwendig ist.	Ei-
ne	solche	Entscheidung	kann	im	Einzel-
fall	notwendig	werden,	wie	etwa	wenn	das	
Kind	durch	die	Eltern	misshandelt	oder	
vernachlässigt	wird,	oder	wenn	bei	ge-
trennt	lebenden	Eltern	eine	Entscheidung	
über	den	Aufenthaltsort	des	Kindes	zu	tref-
fen	ist.	
(�)	In	Verfahren	nach	Absatz	l	ist	allen	Be-
teiligten	Gelegenheit	zu	geben,	am	Verfah-
ren	teilzunehmen	und	ihre	Meinung	zu	äu-
ßern.	
(3)	Die	Vertragsstaaten	achten	das	Recht	
des	Kindes,	das	von	einem	oder	beiden	El-
ternteilen	getrennt	ist,	regelmäßig	persön-
liche	Beziehungen	und	unmittelbare	Kon-
takte zu beiden Elternteilen zu pflegen, so-
weit	dies	nicht	dem	Wohl	des	Kindes	wi-
derspricht.	
(4)	Ist	die	Trennung	Folge	einer	von	einem	
Vertragsstaat	eingeleiteten	Maßnahme,	
wie	etwa	einer	Freiheitsentziehung,	Frei-
heitsstrafe,	Landesverweisung	oder	Ab-
schiebung	oder	des	Todes	eines	oder	bei-
der	Elternteile	oder	des	Kindes	(auch	
eines	Todes,	der	aus	irgendeinem	Grund	
eintritt,	während	der	Betreffende	sich	in	
staatlichem Gewahrsam befindet), so er-
teilt	der	Vertragsstaat	auf	Antrag	den	El-
tern,	dem	Kind	oder	gegebenenfalls	einem	
anderen	Familienangehörigen	die	wesent-
lichen	Auskünfte	über	den	Verbleib	des	
oder	der	abwesenden	Familienangehöri-
gen,	sofern	dies	nicht	dem	Wohl	des	Kin-
des	abträglich	wäre.	Die	Vertragsstaaten	

stellen	ferner	sicher,	dass	allein	die	Stel-
lung	eines	solches	Antrags	keine	nachtei-
ligen	Folgen	für	den	oder	die	Betroffenen	
hat.	

Artikel 12  
(Berücksichtigung des Kindeswillens)
(1)	Die	Vertragsstaaten	sichern	dem	Kind,	
das	fähig	ist,	sich	eine	eigene	Meinung	zu	
bilden,	das	Recht	zu,	diese	Meinung	in	al-
len	das	Kind	berührenden	Angelegen-
heiten	frei	zu	äußern,	und	berücksichtigen	
die	Meinung	des	Kindes	angemessen	und	
entsprechend	seinem	Alter	und	seiner	Rei-
fe.	
(�)	Zu diesem Zweck wird dem Kind ins-
besondere Gelegenheit gegeben, in al-
len das Kind berührenden Gerichts- 
oder Verwaltungsverfahren entweder 
unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang 
mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden. 

Artikel 13  
(Meinungs- und Informationsfreiheit)
(1)	Das	Kind	hat	das	Recht	auf	freie	Mei-
nungsäußerung;	dieses	Recht	schließt	die	
Freiheit	ein,	ungeachtet	der	Staatsgrenzen	
Informationen	und	Gedankengut	jeder	Art	
in	Wort,	Schrift	oder	Druck,	durch	Kunst-
werke	oder	andere	vom	Kind	gewählte	Mit-
tel	sich	zu	beschaffen,	zu	empfangen	und	
weiterzugeben.	
(�)	Die	Ausübung	dieses	Rechts	kann	be-
stimmten,	gesetzlich	vorgesehenen	Ein-
schränkungen	unterworfen	werden,	die	er-
forderlich	sind	
a)	für	die	Achtung	der	Rechte	oder	des	Ru-
fes	anderer	oder
b)	für	den	Schutz	der	nationalen	Sicher-
heit,	der	öffentlichen	Ordnung	(ordre	pu-
blic),	der	Volksgesundheit	oder	der	öffent-
lichen	Sittlichkeit.	

Artikel 14  
(Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit)
(1)	Die	Vertragsstaaten	achten	das	Recht	
des	Kindes	auf	Gedanken-,	Gewissens-	
und	Religionsfreiheit.	
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(�)	Die	Vertragsstaaten	achten	die	Rech-
te und Pflichten der Eltern und gegebenen-
falls	des	Vormunds,	das	Kind	bei	der	Aus-
übung	dieses	Rechts	in	einer	seiner	Ent-
wicklung	entsprechenden	Weise	zu	leiten.	
(3)	Die	Freiheit,	seine	Religion	oder	Welt-
anschauung	zu	bekunden,	darf	nur	den	
gesetzlich	vorgesehenen	Einschränkungen	
unterworfen	werden,	die	zum	Schutz	der	
öffentlichen	Sicherheit,	Ordnung,	Gesund-
heit	oder	Sittlichkeit	oder	der	Grundrechte	
und	-freiheiten	anderer	erforderlich	sind.	

Artikel 16  
(Schutz der Privatsphäre und Ehre)
(1)	Kein Kind darf willkürlichen oder 
rechtswidrigen Eingriffen in sein Pri-
vatleben, seine Familie, seine Wohnung 
oder seinen Schriftverkehr oder rechts-
widrigen Beeinträchtigungen seiner Eh-
re und seines Rufes ausgesetzt werden. 
(�)	Das	Kind	hat	Anspruch	auf	rechtlichen	
Schutz	gegen	solche	Eingriffe	oder	Beein-
trächtigungen.	

Artikel 18  
(Verantwortung für das Kindeswohl)
(1)	Die	Vertragsstaaten	bemühen	sich	
nach	besten	Kräften,	die	Anerkennung	des	
Grundsatzes	sicherzustellen,	dass	beide	
Elternteile	gemeinsam	für	die	Erziehung	
und	Entwicklung	des	Kindes	verantwort-
lich	sind.	Für	die	Erziehung	und	Entwick-
lung	des	Kindes	sind	in	erster	Linie	die	El-
tern	oder	gegebenenfalls	der	Vormund	ver-
antwortlich.	Dabei	ist	das	Wohl	des	Kindes	
ihr	Grundanliegen.	
(�)	Zur	Gewährleistung	und	Förderung	der	
in	diesem	Übereinkommen	festgelegten	
Rechte	unterstützen	die	Vertragsstaaten	
die	Eltern	und	den	Vormund	in	angemes-
sener	Weise	bei	der	Erfüllung	ihrer	Auf-
gabe,	das	Kind	zu	erziehen,	und	sorgen	
für	den	Ausbau	von	Institutionen,	Einrich-
tungen	und	Diensten	für	die	Betreuung	von	
Kindern.
(3)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	ge-
eigneten	Maßnahmen,	um	sicherzustel-
len,	dass	Kinder	berufstätiger	Eltern	das	
Recht	haben,	die	für	sie	in	Betracht	kom-
menden	Kinderbetreuungsdienste	und	
	Einrichtungen	zu	nutzen.	

Artikel 19 
(Schutz vor Gewaltanwendung, Miss-
handlung, Verwahrlosung)
(1)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeig-
neten	Gesetzgebungs-,	Verwaltungs-,	So-
zial-	und	Bildungsmaßnahmen,	um	das	
Kind	vor	jeder	Form	körperlicher	oder	gei-
stiger	Gewaltanwendung,	Schadenszufü-
gung	oder	Misshandlung,	vor	Verwahrlo-
sung	oder	Vernachlässigung,	vor	schlech-
ter	Behandlung	oder	Ausbeutung	ein-
schließlich	des	sexuellen	Missbrauchs	zu	
schützen,	solange	es	sich	in	der	Obhut	der	
Eltern	oder	eines	Elternteils,	eines	Vor-
munds	oder	anderen	gesetzlichen	Vertre-
ters oder einer anderen Person befindet, 
die	das	Kind	betreut.	
(�)	Diese Schutzmaßnahmen sollen je 
nach den Gegebenheiten wirksame Ver-
fahren zur Aufstellung von Sozialpro-
grammen enthalten, die dem Kind und 
denen, die es betreuen, die erforder-
liche Unterstützung gewähren und an-
dere Formen der Vorbeugung vorse-
hen sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, 
Meldung, Weiterverweisung, Untersu-
chung, Behandlung und Nachbetreuung 
in den in Absatz 1 beschriebenen Fäl-
len schlechter Behandlung von Kindern 
und gegebenenfalls für das Einschrei-
ten der Gerichte.

Artikel 20  
(Von der Familie getrennt lebende Kin-
der; Pflegefamilie; Adoption)
(1)	Ein	Kind	das	vorübergehend	oder	dau-
ernd	aus	seiner	familiären	Umgebung	he-
rausgelöst	wird	oder	dem	der	Verbleib	
in	dieser	Umgebung	im	eigenen	Interes-
se	nicht	gestattet	werden	kann,	hat An-
spruch auf den besonderen Schutz und 
Beistand des Staates.	
(�)	Die	Vertragsstaaten	stellen	nach	Maß-
gabe	ihres	innerstaatlichen	Rechts	andere	
Formen	der	Betreuung	eines	solchen	Kin-
des	sicher.	
(3)	Als	andere	Form	der	Betreuung	kommt	
unter anderem die Aufnahme in eine Pfle-
gefamilie,	die	Kafala	nach	islamischem	
Recht,	die	Adoption	oder,	falls	erforderlich,	
die	Unterbringung	in	einer	geeigneten	Kin-
derbetreuungseinrichtung	in	Betracht.	Bei	
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der	Wahl	zwischen	diesen	Lösungen	sind	
die	erwünschte	Kontinuität	der	Erziehung	
des	Kindes	sowie	die	ethnische,	religiöse,	
kulturelle	und	sprachliche	Herkunft	des	
Kindes	gebührend	zu	berücksichtigen.	

Artikel 24  
(Gesundheitsvorsorge)
(1)	Die Vertragsstaaten erkennen das 
Recht des Kindes auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf 
Inanspruchnahme von Einrichtungen 
zur Behandlung von Krankheiten und 
zur Wiederherstellung der Gesundheit. 
Die	Vertragsstaaten	bemühen	sich,	sicher-
zustellen,	dass	keinem	Kind	das	Recht	
auf	Zugang	zu	derartigen	Gesundheits-
diensten	vorenthalten	wird.	
(�)	Die	Vertragsstaaten	bemühen	sich,	die	
volle	Verwirklichung	dieses	Rechts	sicher-
zustellen,	und	treffen	insbesondere	geeig-
nete	Maßnahmen,	um	
a)	die	Säuglings-	und	Kindersterblichkeit	
zu	verringern;
b)	sicherzustellen,	dass	alle	Kinder	die	not-
wendige	ärztliche	Hilfe	und	Gesundheits-
fürsorge	erhalten,	wobei	besonderer	Nach-
druck	auf	den	Ausbau	der	gesundheit-
lichen	Grundversorgung	gelegt	wird;	
c)	Krankheiten	sowie	Unter-	und	Fehler-
nährung	auch	im	Rahmen	der	gesundheit-
lichen	Grundversorgung	zu	bekämpfen,	
unter	anderem	durch	den	Einsatz	leicht	zu-
gänglicher	Technik	und	durch	die	Bereit-
stellung	ausreichender	vollwertiger	Nah-
rungsmittel	und	sauberen	Trinkwassers,	
wobei	die	Gefahren	und	Risiken	der	Um-
weltverschmutzung	zu	berücksichtigen	
sind;	
d)	eine	angemessene	Gesundheitsfürsor-
ge	für	Mütter	vor	und	nach	der	Entbindung	
sicherzustellen;	
e)	sicherzustellen,	dass	allen	Teilen	der	
Gesellschaft,	insbesondere	Eltern	und	Kin-
dern,	Grundkenntnisse	über	die	Gesund-
heit	und	Ernährung	des	Kindes,	die	Vor-
teile	des	Stillens,	die	Hygiene	und	die	Sau-
berhaltung	der	Umwelt	sowie	die	Unfallver-
hütung	vermittelt	werden,	dass	sie	Zugang	
zu	der	entsprechenden	Schulung	haben	

und	dass	sie	bei	der	Anwendung	dieser	
Grundkenntnisse	Unterstützung	erhalten;
f)	die	Gesundheitsvorsorge,	die	Elternbe-
ratung	sowie	die	Aufklärung	und	die	Dien-
ste	auf	dem	Gebiet	der	Familienplanung	
auszubauen.	
(3)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	wirk-
samen	und	geeigneten	Maßnahmen,	um	
überlieferte	Bräuche,	die	für	die	Gesund-
heit	der	Kinder	schädlich	sind,	abzuschaf-
fen.	
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
die	internationale	Zusammenarbeit	zu	un-
terstützen	und	zu	fördern,	um	fortschrei-
tend	die	volle	Verwirklichung	des	in	diesem	
Artikel	anerkannten	Rechts	zu	erreichen.	
Dabei	sind	die	Bedürfnisse	der	Entwick-
lungsländer	besonders	zu	berücksichtigen.	

Artikel 25  
(Unterbringung)
Die	Vertragsstaaten	erkennen	an,	dass	ein	
Kind,	das	von	den	zuständigen	Behörden	
wegen	einer	körperlichen	oder	geistigen	
Erkrankung	zur	Betreuung,	zum	Schutz	
der	Gesundheit	oder	zur	Behandlung	un-
tergebracht	worden	ist,	das	Recht hat auf 
eine regelmäßige Überprüfung der dem 
Kind gewährten Behandlung sowie aller 
anderen Umstände, die für seine Unter-
bringung von Belang sind.

Artikel 28  
(Recht auf Bildung; Schule; Berufsaus-
bildung)
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	das	
Recht des Kindes auf Bildung	an;	um	
die	Verwirklichung	dieses	Rechts	auf	der	
Grundlage	der	Chancengleichheit	fort-
schreitend	zu	erreichen,	werden	sie	insbe-
sondere	
a)	den	Besuch	der	Grundschule	für	alle	zur	
Pflicht und unentgeltlich machen; 
b)	die	Entwicklung	verschiedener	Formen	
der	weiterführenden	Schulen	allgemein-
bildender	und	berufsbildender	Art	fördern,	
sie	allen	Kindern	verfügbar	und	zugänglich	
machen	und	geeignete	Maßnahmen	wie	
die	Einführung	der	Unentgeltlichkeit	und	
die Bereitstellung finanzieller Unterstüt-
zung	bei	Bedürftigkeit	treffen;	
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c)	allen	entsprechend	ihren	Fähigkeiten	
den	Zugang	zu	den	Hochschulen	mit	allen	
geeigneten	Mitteln	ermöglichen;	
d)	Bildungs-	und	Berufsberatung	allen	Kin-
dern	verfügbar	und	zugänglich	machen;	
e)	Maßnahmen	treffen,	die	den	regelmä-
ßigen	Schulbesuch	fördern	und	den	An-
teil	derjenigen,	welche	die	Schule	vorzeitig	
verlassen,	verringern.	
(�)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeig-
neten	Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	
dass	die	Disziplin	in	der	Schule	in	einer	
Weise	gewahrt	wird,	die	der	Menschen-
würde	des	Kindes	entspricht	und	im	Ein-
klang	mit	diesem	Übereinkommen	steht.	
(3)	Die	Vertragsstaaten	fördern	die	inter-
nationale	Zusammenarbeit	im	Bildungswe-
sen,	insbesondere	um	zur	Beseitigung	von	
Unwissenheit	und	Analphabetentum	in	der	
Welt	beizutragen	und	den	Zugang	zu	wis-
senschaftlichen	und	technischen	Kenntnis-
sen	und	modernen	Unterrichtsmethoden	
zu	erleichtern.	Dabei	sind	die	Bedürfnisse	
der	Entwicklungsländer	besonders	zu	be-
rücksichtigen.	

Artikel 31  
(Beteiligung an Freizeit, kulturellem und 
künstlerischen Leben; staatliche Förde-
rung
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	das	
Recht	des	Kindes	auf	Ruhe	und	Frieden	
an,	auf	Spiel	und	altersgemäße	aktive	Er-
holung	sowie	auf	freie	Teilnahme	am	kultu-
rellen	und	künstlerischen	Leben.	
(�)	Die	Vertragsstaaten	achten	und	fördern	
das	Recht	des	Kindes	auf	volle	Beteiligung	
am	kulturellen	und	künstlerischen	Leben	
und	fördern	die	Bereitstellung	geeigneter	
und	gleicher	Möglichkeiten	für	die	kultu-
relle	und	künstlerische	Betätigung	sowie	
für	aktive	Erholung	und	Freizeitbeschäfti-
gung.	

Artikel 33  
(Schutz vor Suchtstoffen)
Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeig-
neten	Maßnahmen	einschließlich	Gesetz-
gebungs-,	Verwaltungs-,	Sozial-	und	Bil-
dungsmaßnahmen,	um	Kinder	vor	dem	un-
erlaubten	Gebrauch	von	Suchtstoffen	und	

psychotropen	Stoffen	im	Sinne	der	diesbe-
züglichen	internationalen	Übereinkünfte	zu	
schützen	und	den	Einsatz	von	Kindern	bei	
der	unerlaubten	Herstellung	dieser	Stoffe	
und	beim	unerlaubten	Verkehr	mit	diesen	
Stoffen	zu	verhindern.

Artikel 34  
(Schutz vor sexuellem Missbrauch)
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
das	Kind	vor	allen	Formen	sexueller	Aus-
beutung	und	sexuellen	Missbrauchs	zu	
schützen.	Zu	diesem	Zweck	treffen	die	
Vertragsstaaten	insbesondere	alle	geeig-
neten	innerstaatlichen,	zweiseitigen	und	
mehrseitigen	Maßnahmen,	um	zu	verhin-
dern,	dass	Kinder:	
a)	zur	Beteiligung	an	rechtswidrigen	sexu-
ellen	Handlungen	verleitet	oder	gezwun-
gen	werden;	
b)	für	die	Prostitution	oder	andere	rechts-
widrige	sexuelle	Praktiken	ausgebeutet	
werden;	
c)	für	pornographische	Darbietungen	und	
Darstellungen	ausgebeutet	werden.	

Artikel 37  
(Verbot der Folter, der Todesstrafe, le-
benslanger Freiheitsstrafe, Rechtsbei-
standschaft)
Die	Vertragsstaaten	stellen	sicher,	
a)	dass	kein	Kind	der	Folter	oder	einer	an-
deren	grausamen,	unmenschlichen	oder	
erniedrigenden	Behandlung	oder	Strafe	
unterworfen	wird.	Für	Straftaten,	die	von	
Personen	vor	Vollendung	des	achtzehnten	
Lebensjahres	begangen	worden	sind,	darf	
weder	die	Todesstrafe	noch	lebenslange	
Freiheitsstrafe	ohne	die	Möglichkeit	vorzei-
tiger	Entlassung	verhängt	werden;
b) dass keinem Kind die Freiheit rechts-
widrig oder willkürlich entzogen wird. 
Festnahme, Freiheitsentziehung oder 
Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im 
Einklang mit dem Gesetz nur als letztes 
Mittel und für die kürzeste angemes-
sene Zeit angewendet werden; 
c)	dass jedes Kind, dem die Freiheit ent-
zogen ist, menschlich und mit Achtung 
vor der dem Menschen innewohnenden 
Würde und unter Berücksichtigung der 
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Bedürfnisse von Personen seines Al-
ters behandelt wird.	Insbesondere	ist	je-
des	Kind,	dem	die	Freiheit	entzogen	ist,	
von	Erwachsenen	zu	trennen,	sofern	nicht	
ein	anderes	Vorgehen	als	dem	Wohl	des	
Kindes	dienlich	erachtet	wird;	jedes Kind 
hat das Recht, mit seiner Familie durch 
Briefwechsel und Besuche in Verbin-
dung zu bleiben,	sofern	nicht	außerge-
wöhnliche	Umstände	vorliegen;	
d)	dass jedes Kind, dem die Freiheit ent-
zogen ist, das Recht auf umgehenden 

Zugang zu einem rechtskundigen oder 
anderen geeigneten Beistand und das 
Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Frei-
heitsentziehung bei einem Gericht oder 
einer anderen zuständigen, unabhän-
gigen und unparteiischen Behörde an-
zufechten, sowie das Recht auf alsbal-
dige Entscheidung in einem solchen 
Verfahren.
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Aus	dem	Rechtsstaatsprinzip	(Art.	�0	III	
GG)	folgt:	Einschränkende	Gesetze	
müssen	einem	legitimen	öffentlichen	
Zweck	dienen	und	zur	Erreichung	dieses	
Zweckes	geeignet,	erforderlich	und	ange-
messen	sein.	Auch	die	Verwaltung/Exe-
kutive	ist	bei	der	Anwendung	der	Gesetze	
auf	den	Einzelfall	an	den	Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz	gebunden.	
a)	Ein	Mittel	ist	geeignet,	wenn	mit	sei-
ner	Hilfe	der	gewünschte	Erfolg	gefördert	
werden	kann	(BVerfGE	30,	�9�,	316;	33,	
171,	187;	67,	157,	173;	Pieroth/Schlink	Rn.	
�83).	
b)	Eine	Maßnahme	ist	erforderlich,	wenn	
ein	milderes	Mittel	nicht	den	gleichen	Er-
folg	verspricht	(BVerfGE	81,	156,	19�	
f.).	Mit	der	umgangssprachlichen	Bedeu-
tung	des	Begriffs	“Erforderlichkeit”	hat	das	
nichts	zu	tun.	Ob	ein	Gesetz	im	politischen	
Sinne	wirklich	notwendig	ist,	ist	keine	Fra-

ge	der	Erforderlichkeit	im	Rahmen	der	Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung.	
c)	Die	Beurteilung	der	Angemessenheit	
(Zumutbarkeit,	Verhältnismäßigkeit	i.	e.	S.)	
setzt	eine	Abwägung	der	betroffenen	In-
teressen	voraus.	Der	mit	dem	Eingriff	ver-
folgte	Zweck	und	die	individuelle	Beein-
trächtigung	müssen	in	einem	recht	ge-
wichteten	und	wohl	abgewogenen	Ver-
hältnis	zueinander	stehen	(vgl.	BVerfGE	
30,	�9�,	316;	70,	�6,	30;	85,	�48,	�61;	kri-
tisch	zur	Verhältnismäßigkeitsprüfung	i.	e.	
S.	Pieroth/Schlink	Rn.	�89	ff.,	wo	zu	Recht	
darauf	hingewiesen	wird,	dass	allzu	leicht	
subjektive	(Vor-)Urteile	zum	Maßstab	ein-
zelfallbezogener	Beurteilungen	werden.	
Daher	sollte	man	besser	negativ	formulie-
ren:	Ein	Eingriff	ist	nur	unverhältnismäßig	
i.	e.	S.,	wenn	er	zum	erzielten	Erfolg	außer	
Verhältnis	steht).

2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grundlage 
pädagogischen Handelns
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Fachkräfte in erlaubnispflichtigen Ein-
richtungen der Hilfen zur Erziehung

In	der	Jugendhilfe	sind	unterschiedliche	
Berufsgruppen	in	verschiedenen	Arbeits-
feldern	tätig.	Im	Rahmen	der	Aufgaben	
zum	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	
hat	das	Landesjugendamt	bei	der	Betreu-
ung	der	Kinder	oder	Jugendlichen	auf	den	
Einsatz	von	geeigneten	Kräften	zu	achten	
(§	45	Abs.	�	Satz	1	SGB	VIII).	In	Baden-
Württemberg	sind	geeignete	Kräfte	päda-
gogische	und	therapeutische	Fachkräfte,	
„die	über	eine	einschlägige	staatlich	aner-
kannte	oder	gleichwertige	Fachausbildung	
verfügen“	(§	�1	Kinder-	und	Jugendhilfege-
setz	für	Baden-Württemberg	/	LKJHG).

In	allen	Einrichtungen	–	insbesondere	Ein-
richtungen	der	Hilfen zur Erziehung	–	die	
der	Aufsicht	des	LJA	unterliegen,	können	
für	die	Betreuung	nur	pädagogische	Fach-
kräfte	eingesetzt	werden.	Dies	sind:

Dipl.	Pädagogen/innen	(und	vergleich-
bare	Universitätsausbildungen)
Dipl.	Sozialpädagogen/innen	(FH	und	
BA)	(und	vergleichbare	FH-Ausbil-
dungen)	
Dipl.	Sozialarbeiter/innen	(FH	und	BA)	
(und	vergleichbare	FH-Ausbildungen)
Dipl.	Psychologen/innen,	Dipl.	Heilpäda-
gogen/innen
Jugend-	und	Heimerzieher/innen
Erzieher/innen
Heilpädagogen/innen
Arbeitserzieher/innen
Sozialdiakone/innen

In	Heimen	der	Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII	besitzen	zusätzlich	(zu	den	
unter	1	genannten	Berufsgruppen)	fol-
gende	Berufe	den	Status	von	Fachkräften	
in	der	Betreuung

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Heilerzieher/innen
Heilerziehungspfleger/innen
Krankenschwester/ Krankenpfleger
Heilerziehungspflegehelfer/innen

In	Internaten, Jugend- und Schüler-
wohnheimen	besitzen	zusätzlich	zu	den	
unter	1.	aufgeführten	Berufsgruppen	fol-
gende	Berufe	den	Status	als	Fachkraft

Lehrer/innen	

Personen,	die	keine	der	oben	genann-
ten Qualifikation nachweisen können, dür-
fen	erst	nach	der	Zulassung	durch	das	
Landesjugendamt	in	der	Betreuung	Min-
derjähriger	eingesetzt	werden.	Wird	die	
Zulassung	versagt,	ist	der	Einsatz	dieser	
Kräfte	nicht	möglich.

Allgemeine Hinweise an den Träger
In	einem	Betreuungsteam	sollte	möglichst	
nicht	mehr	als	ein/e	Mitarbeiter/in	zugelas-
sene	Kraft	sein.

Grundsätzlich	ist	darauf	zu	achten,	dass	
Bewerber/innen,	die	ihre	Ausbildung	im	
Ausland	absolviert	haben	bei	Einstellung	
einen	Nachweis	der	Gleichwertigkeit	mit	
einer	deutschen	Ausbildung	vorlegen	(Zu-
ständig	ist	das	Oberschulamt	in	Stuttgart).

Wir	gehen	davon	aus,	dass	bis	zum	Ab-
schluss	der	erforderlichen	Vereinbarungen	
gemäß	§	7�	a	Satz	3	SGB	VIII	keine	Per-
sonen	beschäftigt	werden,	denen	die	per-
sönliche	Eignung	nach	§	7�	a	Satz	1	fehlt.	
Die	Einrichtungsträger	überprüfen	dies,	in-
dem	sie	sich	ein	polizeiliches	Führungs-
zeugnis	vorlegen	lassen.

•
•
•
•

•

3. Qualitätskriterien des Fachkräftegebots
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Um	die	Entwicklung	bei	Unterbringungen	
mit	Freiheitsentziehendem	Charakter	in	
Einrichtungen	nachvollziehen	und	um	An-
fragen	der	Politik	zu	diesem	sensiblen	
Thema	beantworten	zu	können,	ist	es	
notwendig	zu	statistischen	Zwecken	be-
stimmte	Daten	–	die	in	folgendem	Bogen	
dargestellt	sind	–	bei	den	Einrichtungen	zu	
erheben.	

4. Statistik
Der	Bogen	soll	für	alle	Fälle	in	denen	Frei-
heitsentzug	umgesetzt	wurde	ausgefüllt	
werden.
Der	Bogen	soll	zum	30.6.	und	zum	31.1�.	
eines	Jahres	an	das	Landesjugendamt	ge-
sandt	werden.	Nach	einer	Testphase	von	
einem	Jahr	wird	der	Bogen	evaluiert	und	
gegebenenfalls	verändert.

Name	und	Anschrift	der	Ein-
richtung

Kommunalverband	 für	 Ju-
gend	 und	 Soziales	 Baden-
Württemberg
Lindenspürstr.	39
70176	Stuttgart

Meldung	der	Umsetzung	einer	freiheitsentziehenden	
Maßnahme	

Datum

Alter	des/r	Minderjährigen 	Jahre	
Geschlecht	des/der	Minderjährigen Männlich	

Weiblich
Zuständiges	Gericht

Datum	der	Aufnahme

Datum	des	richterlichen	Beschlusses

Dauer	des	Beschlusses/	Befristung

Verlängerung	des	Beschlusses/der	Befristung

Datum	der	Umsetzung	d.	Beschlusses	
Begründung	für	die	Umsetzung

Datum	der	Verlängerung	für	die	Umsetzung
Begründung	f.	die	Verlängerung

Belegendes	Jugendamt	(Stadt-/Landkreis-)
Anmerkungen:

4.1 Statistikbogen
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§ 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen
(1)	Wer	kraft	Gesetzes	zur	Führung	der	
Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, 
die	wegen	Minderjährigkeit	oder	wegen	
ihres	geistigen	oder	körperlichen	Zustands	
der	Beaufsichtigung	bedarf,	ist	zum	Ersatz	
des Schadens verpflichtet, den diese Per-
son	einem	Dritten	widerrechtlich	zufügt.	
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er sei-
ner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der 
Schaden	auch	bei	gehöriger	Aufsichtsfüh-
rung	entstanden	sein	würde.
(�)	Die	gleiche	Verantwortlichkeit	trifft	den-
jenigen,	welcher	die	Führung	der	Aufsicht	
durch	Vertrag	übernimmt.

§ 1688 Entscheidungsbefugnisse der 
Pflegeperson
(1)	1Lebt	ein	Kind	für	längere	Zeit	in	Fami-
lienpflege, so ist die Pflegeperson berech-
tigt,	in	Angelegenheiten	des	täglichen	Le-
bens	zu	entscheiden	sowie	den	Inhaber	
der	elterlichen	Sorge	in	solchen	Angele-
genheiten	zu	vertreten.	�Sie	ist	befugt,	den	
Arbeitsverdienst	des	Kindes	zu	verwalten	
sowie	Unterhalts-,	Versicherungs-,	Versor-
gungs-	und	sonstige	Sozialleistungen	für	
das	Kind	geltend	zu	machen	und	zu	ver-
walten.	§	16�9	Abs.	1	Satz	4	gilt	entspre-
chend.
(2) Der Pflegeperson steht eine Person 
gleich,	die	im	Rahmen	der	Hilfe	nach	den	
§§	34,	35	und	35	a	Abs.	1	Satz	�	Nr.	3	und	
4	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	
die	Erziehung	und	Betreuung	eines	Kindes	
übernommen	hat.
(3)	1Die	Absätze	1	und	�	gelten	nicht,	
wenn	der	Inhaber	der	elterlichen	Sorge	et-
was	anderes	erklärt.	�Das	Familiengericht	
kann	die	Befugnisse	nach	den	Absätzen	
1	und	�	einschränken	oder	ausschließen,	
wenn	dies	zum	Wohl	des	Kindes	erforder-
lich	ist.
(4)	Für	eine	Person,	bei	der	sich	das	Kind	
auf	Grund	einer	gerichtlichen	Entschei-
dung	nach	§	163�	Abs.	4	oder	§	168�	auf-
hält,	gelten	die	Absätze	1	und	3	mit	der	
Maßgabe,	dass	die	genannten	Befugnisse	

nur	das	Familiengericht	einschränken	oder	
ausschließen	kann.

§ 1631 Inhalt und Grenzen der Perso-
nensorge
(1)	Die	Personensorge	umfasst	insbeson-
dere die Pflicht und das Recht, das Kind 
zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen 
und	seinen	Aufenthalt	zu	bestimmen.
(�)	Kinder	haben	ein	Recht	auf	gewaltfreie	
Erziehung.	Körperliche	Bestrafungen,	see-
lische	Verletzungen	und	andere	entwürdi-
gende	Maßnahmen	sind	unzulässig.
(3)	Das	Familiengericht	hat	die	Eltern	auf	
Antrag	bei	der	Ausübung	der	Personensor-
ge	in	geeigneten	Fällen	zu	unterstützen.

§ 1631 b Mit Freiheitsentziehung ver-
bundene Unterbringung
Eine	Unterbringung	des	Kindes,	die	mit	
Freiheitsentziehung	verbunden	ist,	ist	nur	
mit	Genehmigung	des	Familiengerichts	zu-
lässig.	Ohne	die	Genehmigung	ist	die	Un-
terbringung	nur	zulässig,	wenn	mit	dem	
Aufschub	Gefahr	verbunden	ist;	die	Ge-
nehmigung	ist	unverzüglich	nachzuholen.	
Das	Gericht	hat	die	Genehmigung	zurück-
zunehmen,	wenn	das	Wohl	des	Kindes	die	
Unterbringung	nicht	mehr	erfordert.
	
Der	§	1631	b	BGB	soll	laut	dem	Refe-
rentenentwurf	zum	Gesetz zur Erleichte-
rung familiengerichtlicher Maßnahmen 
bei Gefährdung des Kindeswohls	wie	
folgt	geändert	werden:	

§ 1631 b Mit Freiheitsentziehung ver-
bundene Unterbringung
Eine	Unterbringung	des	Kindes,	die	mit	
Freiheitsentzug	verbunden	ist,	bedarf	der	
Genehmigung	des	Familiengerichts.	Die 
Unterbringung ist nur zulässig, wenn 
sie zum Wohl des Kindes, insbeson-
dere zur Abwendung einer erheblichen 
Selbst- und Fremdgefährdung, erforder-
lich ist und der Gefahr nicht auf andere 
Weise, auch nicht durch andere öffent-
liche Hilfen, begegnet werden kann.	Oh-

Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch  (BGB)
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ne	die	Genehmigung	ist	die	Unterbringung	
nur	zulässig,	wenn	mit	dem	Aufschub	Ge-
fahr	verbunden	ist;	die	Genehmigung	ist	

unverzüglich	nachzuholen.	Das	Gericht	hat	
die	Genehmigung	zurückzunehmen,	wenn	
das	Wohl	des	Kindes	die	Unterbringung	
nicht	mehr	erfordert.
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